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Geschiftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und In-
tegration

1. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, inwiefern werden im Rahmen ei-

Benjamin nes Testbetriebs der ,Verfahrensibergreifenden Recherche-
Adjei und Analyseplattform VeRA® polizeiliche Echtdaten ohne ge-
(BUNDNIS setzliche Grundlage zusammengefiihrt und weiterverarbeitet
90/DIE GRU-  (bitte verwendete Datensatze, Beginn des Testbetriebs und
NEN) ggf. gesetzliche Grundlage fir die Datenverarbeitung ange-

ben), weshalb wurde der Landesbeauftragte fir den Daten-
schutz im Vorfeld nicht offiziell und schriftlich Gber den Testbe-
trieb mit Echtdaten informiert und um Einschatzung gebeten
und inwiefern greift laut Auffassung der Staatsregierung das
Legalitatsprinzip, sofern es im Rahmen des Testbetriebs zu
Hinweisen auf Straftaten kommt (bitte auch angeben, ob und
wie oft dieser Fall bereits eingetreten ist)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Mitte November 2022 wurde im Projekt die Testphase auf der Testumgebung ge-
startet. Initial wurden ausschlieBlich Testumgebungen bzw. physisch vom Produk-
tivsystem getrennte Datenbankspiegel ohne Echtdaten angebunden. Nach Ab-
schluss der Quellcode-Prifung wurde im Marz 2023 die Testphase mit der Integra-
tion von Echtdaten erweitert. Das Landeskriminalamt (BLKA) testet die Funktionali-
taten der Software mit Daten aus dem Vorgangsbearbeitungssystem (VBS), dem
Fallbearbeitungssystem (FBS), dem Fahndungsbestand der Bayerischen Polizei
(INPOL-Land) und dem polizeilich lagerelevanten Schriftverkehr (EPOST810). Es
werden im weiteren Verlauf des Projekts auch die Funktionalitdten der Software mit
Daten aus dem Einsatzleitsystem (ELS) und dem Programm zur Bearbeitung von
Verkehrsordnungswidrigkeiten (ProVi) getestet.

Im Testbetrieb wird auch auf echte Daten zugegriffen. Dies dient ausschlief3lich der
Prufung der technischen und fachlichen Funktionsfahigkeit des Systems sowie zur
Gewahrleistung der Informationssicherheit. Der Testbetrieb stitzt sich auf Art. 6
Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Art. 29 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Datenschutz-
gesetz. Zugang haben nur Mitarbeiter der mit der Einfihrung im BLKA befassten
Projektgruppe VeRA. Da die testweise Datenverarbeitung nicht fur polizeiliche Zwe-
cke genutzt wird und sie lediglich der internen, rein technischen Prifung der An-
wendung dient, ist eine gesonderte Rechtsgrundlage im Polizeiaufgabengesetz
nicht erforderlich.

Das Legalitatsprinzip wird durch den Aufbau der Tests nicht berihrt. Es werden rein
technische Funktionstests vorgenommen und keine polizeilichen Ermittlungen ge-
fuhrt. Ausschlief3lich Mitarbeiter der Projektgruppe VeRA, die sich mit der Einflh-
rung der Software beschaftigen, bekommen Ergebnisse, wie die Daten verarbeitet
werden, welche Probleme auftreten und welche Lésungsmdglichkeiten erarbeitet
werden mussen. Da keine ermittlungsrelevanten Analysen vorgenommen werden,
kénnen keine neuen Straftaten entdeckt werden und ein Konflikt mit dem Legalitats-
prinzip ist somit ausgeschlossen. Dieser Fall trat folglich bislang auch nicht ein.
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Eine Beteiligung des Landesamts fiir Datenschutzaufsicht zu diesem friihen Zeit-
punkt ist gesetzlich nicht vorgesehen. Der Bayerische Landesbeauftragte fir Da-
tenschutz, Herr Prof. Dr. Thomas Petri, wurde dennoch bei einem persoénlichen Ge-
sprach am 16.03.2023 im BLKA vom Prasidenten des BLKA, Herrn Harald Pickert,
Uber den Testbetrieb mit Echtdaten informiert. Ihm wurden zuséatzlich die entspre-
chenden Unterlagen angeboten. Einen Bedarf zur Ubermittlung der Unterlagen sah
er damals nicht. Erst am 24.11.2023 forderte er diese an.
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2. Abgeordneter Nachdem durch die Berichterstattung des Bayerischen Rund-

Horst funks am 30.11.2023 bekannt wurde, dass der Probebetrieb zu
Arnold VeRa mit der Software Palantir seit Marz 2023 nach Kenntnis-
(SPD) nahme des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom

16.02.2023 (AZ: 1 BVR 1547/19; 1 Br 2634/20) in Bayern durch-
gefihrt wurde bzw. wird und soweit die Anordnung des Probe-
betriebes tatsachlich stattfand und derselbe stattfindet, frage
ich die Staatsregierung, wer hat wann (bitte auch auf Einbezie-
hung etwaiger Institutionen/Behoérden, z. B. der Landesbeauf-
tragte fur den Datenschutz oder Vorgesetzten, z. B. der Staats-
minister des Innern, fiir Sport und Integration eingehen) und auf
welchen Rechtsgrundlagen diesen Probebetrieb, bei dem kon-
krete polizeiliche Echtdaten verknipft wurden bzw. werden
(bitte genaue Angabe der jeweiligen Datensammlungen), unter
Anfall von welchen Kosten angeordnet?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Das Projekt VeRA wird durch das Landeskriminalamt (BLKA) gem. Durchfiihrungs-
plan durchgefihrt. Die Planung wurde durch das BLKA dem Staatsministerium des
Innern, fir Sport und Integration zur Abnahme vorgelegt und mit Innenministeriellem
Schreiben vom 14.11.2022 durch Herrn Landespolizeiprasidenten Michael Schwald
abgenommen.

Mitte November 2022 wurde im Projekt die Testphase gestartet. Initial wurden aus-
schlief3lich Testumgebungen bzw. physisch vom Produktivsystem getrennte Daten-
bankspiegel ohne Echtdaten angebunden. Nach Abschluss der Quellcode-Prufung
wurde im Marz 2023 die Testphase mit der Integration von Echtdaten erweitert.

Eine Beteiligung des Landesamtes fir Datenschutzaufsicht zu diesem frihen Zeit-
punkt ist gesetzlich nicht vorgesehen. Der Bayerische Landesbeauftragte fur Da-
tenschutz, Herr Prof. Dr. Thomas Petri, wurde dennoch bei einem personlichen Ge-
sprach am 16.03.2023 im BLKA vom Prasidenten des BLKA, Harald Pickert, Gber
den Testbetrieb mit Echtdaten informiert, und ihm wurden die entsprechenden Un-
terlagen angeboten. Einen Bedarf zur Ubermittlung der Unterlagen sah er damals
nicht. Erst am 24.11.2023 forderte er diese an.

Der Testbetrieb stutzt sich auf Art. 6 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Art. 29
Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Datenschutzgesetz.

Zusatzliche bzw. ungeplante Kosten entstehen durch den Test nicht.
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3. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Laufe einer ,testweisen

Franz Datenverarbeitung” an ,echten Personaldaten® mithilfe einer
Bergmiiller Software des US-Unternehmens Palantir, die die Staatsregie-
(AfD) rung unter dem Namen VeRa betreibt und die — ausweislich

von Pressemeldungen z. B. unter der Uberschrift ,Bayerische
Polizei testet Datamining mit echten Personendaten® — ,ledig-
lich der internen Prifung der Anwendung® dienen soll und bei
der angeblich ,eine gesonderte Rechtsgrundlage im Polizeiauf-
gabengesetz [ist] nicht erforderlich® sei, hat die Staatsregie-
rung durchgefuhrt (bitte chronologisch offenlegen), vor dem
Hintergrund der Verletzung welcher Rechtsvorschriften wurde
jeder der Testlaufe durchgefiihrt (bitte fir jeden Testlauf die
vollstandige Paragraphenkette offenlegen) und aus welcher
Rechtsgrundlage und/oder aus welchem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG), z. B. vom 16.02.2023, AZ.: 1 BvR
1547/19, 1 BvR 2634/20, leitet die Staatsregierung ab, dass
durch die Staatsregierung die Grundrechte der Biirger, also die
Abwehrrechte des Blrgers gegen den Staat, nicht beachtet
werden brauchen, wie es die Staatsregierung als Begriindung
fur einen ,testweisen Betrieb der Datenbankanalysesoftware
Palantir ausfuhrt (bitte hierzu vorzugsweise die Stellen aus
den genannten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zum
Betrieb der Palantir-Software als Rechtsgrundlage offenlegen,
auf die sich die Staatsregierung beruft)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Mitte November 2022 wurde im Projekt die Testphase gestartet. Initial wurden aus-
schlief3lich Testumgebungen bzw. physisch vom Produktivsystem getrennte Daten-
bankspiegel ohne Echtdaten angebunden. Nach Abschluss der Quellcode-Prifung
wurde im Marz 2023 die Testphase mit der Integration von Echtdaten erweitert. Da
es sich hierbei um einen kontinuierlichen Prozess handelt, ist eine Quantifizierung
im Sinne der Anfrage nicht mdglich.

Im Testbetrieb wird auch auf echte Daten zugegriffen. Dies dient ausschlief3lich der
Prifung der technischen und fachlichen Funktionsfahigkeit des Systems sowie zur
Gewahrleistung der Informationssicherheit. Der Testbetrieb stutzt sich auf Art. 6
Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Art. 29 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Datenschutz-
gesetz. Da die testweise Datenverarbeitung nicht fir polizeiliche Zwecke genutzt
wird und sie lediglich der internen, rein technischen Prifung der Anwendung dient,
ist eine gesonderte Rechtsgrundlage im Polizeiaufgabengesetz nicht erforderlich.
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4. Abgeordnete Laut dem Koalitionsvertrag zwischen CSU und FREIE WAH-
Giilseren LER vom 26.10.2023 ist festgehalten, ,Wir werden auf Abschie-
Demirel bungen abgelehnter Asylbewerber dann verzichten, wenn ein
(BUNDNIS fester Arbeitsplatz oder ein Ausbildungsvertrag besteht und
90/DIE GRU-  keine Straftaten oder Gefahrdungslagen vorliegen. Auch Men-
NEN) schen, die auf absehbare Zeit nicht abgeschoben werden kon-

nen, missen schnellstmdéglich in Arbeit gebracht werden. Wir
werden dabei weitestgehend die Verweisung auf Visaverfahren
vermeiden., weshalb ich die Staatsregierung frage, warum die
Arbeitserlaubnisse von Irakerinnen und Irakern nicht verlangert
werden (konkret — wie in der Frankenpost vom 04.11.2023 be-
schrieben — verlangert die Zentrale Auslanderbehdrde Ober-
franken die Arbeitserlaubnisse fir Irakerinnen und Iraker nicht),
obwohl die Mitglieder der Staatsregierung immer wieder ver-
lautbaren lassen haben, dass Personen, die arbeiten, nicht ab-
geschoben werden sollen, wie die Staatsregierung das Vorha-
ben aus dem Koalitionsvertrag, namlich die Vermeidung der
Verweisung auf Visaverfahren, konkret umsetzen méchte (bitte
das Verfahren und die Zeitschiene fir das Vorhaben benennen)
und wie viele Personen haben aufgrund des Verweises der
Auslanderbehdérden auf das Visaverfahren in den Jahren 2020,
2021, 2022 und 2023 Bayern verlassen und sind wieder zurick-
gekehrt?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die bayerischen Auslanderbehdrden sind an die bundesgesetzlichen Regelungen
im Asyl- und Aufenthaltsrecht, die asylrechtlichen Entscheidungen des Bundesamts
fur Migration und Flichtlinge sowie die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte
gebunden. Sie priifen nach dem negativen Abschluss eines Asylverfahrens die Um-
stande jedes Einzelfalles nochmals nach MaRRgabe des geltenden Auslanderrechts
anhand aller ihnen bekannten Informationen. Von aufenthaltsbeendenden MalRnah-
men wird dabei abgesehen und die Fortsetzung der Austibung einer Erwerbstatig-
keit ermdglicht, sofern dies unter Berlicksichtigung der Umstande des konkreten
Einzelfalles rechtlich zulassig ist. Die Staatsregierung prift insbesondere unter Be-
rucksichtigung der von der Bundesregierung aktuell diskutierten weiteren beschaf-
tigungsrechtlichen Erleichterungen fur Asylbewerber, ausreisepflichtige abgelehnte
Asylbewerber und ausldndische Fachkrafte mdgliche weitere Konsequenzen im
Hinblick auf die im Kapitel ,Fir Humanitat, Ordnung und Begrenzung der Migration®
enthaltenen Vorhaben des Koalitionsvertrags der die Staatsregierung tragenden
Parteien. Vgl. diesbezuglich die auf der Homepage des Bundesministeriums des
Innern und fir Heimat zugéngliche Formulierungshilfe fir einen Anderungsantrag
der Fraktionen der SPD, von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und der FDP zu dem Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rickfiihrung.

Zahlen, wie viele Personen nach einer entsprechenden Beratung der bayerischen
Auslanderbehdrden ihrer gesetzlichen Ausreiseverpflichtung freiwillig nachgekom-
men sind und sodann, im Rahmen eines regularen Visumverfahrens, auf legalem
Wege als Fachkraft oder zur Ausbildung als Fachkraft eingereist sind, werden we-
der im Auslanderzentralregister noch in anderen Datenbanken noch sonst bayern-
weit erfasst und liegen folglich im Staatsministerium des Innern, fir Sport und In-
tegration nicht vor.
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5. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele unerlaubte Einreisen

Katrin wurden in Bayern im vierten Quartal 2023 bislang registriert, wie

Ebner-Stei- viele versuchte Einreisen wurden durch Zuriickschiebung und

ner Abweisung an der Grenze verhindert und welche Mallnahmen

(AfD) ergreift die Staatsregierung zur Sicherung der Staatsgrenzen in
Bayern?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Unerlaubte Einreise im IV. Quartal 2023

Seit dem 01.10.2023 wurden an den bayerischen Landgrenzen zu Osterreich und
der Tschechischen Republik durch Kréafte der Bayerischen Grenzpolizei insgesamt
1 363 unerlaubte Einreisen (Stand: 03.12.2023) festgestellt. An der Luftgrenze (Ver-
kehrsflughafen mit Ausnahme Flughafen Miinchen — Franz-Josef-Straull) belauft
sich die Zahl auf 97 unerlaubte Einreisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um Zahlen der Bayeri-
schen Grenzpolizei handelt. Bezliglich Feststellungen der Bundespolizei kann keine
Auskunft erteilt werden. Es wird auf die zustdndige Bundespolizeidirektion Miinchen
verwiesen.

Zuruckweisungen und Abweisungen im V. Quartal 2023

Die Bundespolizei ist an den Landgrenzen zustandige Grenzbehdrde und fir die
Durchfiuihrung auslanderrechtlicher Malinahmen wie beispielsweise Zurtickweisun-
gen zustandig. Hier liegen, analog der unerlaubten Einreisen, keine Daten vor. Un-
erlaubt eingereiste Personen, welche durch bayerische Polizeibeamte aufgegriffen
werden, werden nach erfolgter Sachbearbeitung zur Durchfihrung weiterer auslan-
derrechtlicher MaRnahmen jeweils an die Bundespolizei Ubergeben.

An den bayerischen Verkehrsflughafen — mit Ausnahme des Flughafens Minchen —
Franz-Josef-Straul} — ist die Bayerische Polizei die originar zustédndige Grenzbe-
hdrde. Zurtiickweisungen werden dort durch die Beamtinnen und Beamten der Bay-
erischen Grenzpolizei durchgefihrt. Im Oktober 2023 wurden an den Luftgrenzen
(Flughafen Nurnberg und Memmingen) durch die Bayerische Grenzpolizei 23 Zu-
ruckweisungen durchgefihrt.

Zahlenmaterial fur den November 2023 liegt derzeit nicht vor und kann innerhalb
der Frist nicht eingeholt werden.

MaRnahmen der Staatsregierung zur Sicherung der Staatsgrenzen in Bayern

Die Bayerische Grenzpolizei unterstitzt die origindr zustdndige Bundespolizei so-
wohl durch eigenstandige stationare Grenzkontrollen auf Grundlage des Memoran-
dum of Understanding als auch durch intensive Schleierfahndungsmaflinahmen im
Grenzraum. Hierbei wird die Bayerische Grenzpolizei auch durch Kréafte der Baye-
rischen Bereitschaftspolizei unterstitzt.

Bereits seit dem 09.10.2023 werden an den Grenzibergangsstellen Neuhaus am
Inn — Neue Briicke und Neuhaus am Inn — Alte Briicke durch die Bayerische Grenz-
polizei in enger Absprache mit der Bundespolizeidirektion Miinchen eigenstandige
stationare Grenzkontrollen durchgefihrt.

Nach der voriibergehenden Wiedereinflihrung von Binnengrenzkontrollen, unter an-
derem zur Tschechischen Republik, werden seit dem 17.10.2023 durch die Bayeri-
sche Grenzpolizei auf Anforderung der Bundespolizeidirektion Minchen zusatzlich
eigenstandige Einreisekontrollen an den grenziberschreitenden Verkehrswegen
Selb / AS (St 2179), Waidhaus / Rozvadov (St 2154), sowie Bayerisch Eisenstein /
Zelezna Ruda (B11) durchgefiihrt.
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Darlber hinaus flhrt die Bayerische Grenzpolizei lageangepasst stationare Grenz-
kontrollen insbesondere am deutsch-osterreichischen Grenzabschnitt durch.

Die Schleierfahndungsmaflnahmen der Bayerischen Grenzpolizei zur Bekdmpfung
der illegalen Migration im Grenzbereich zu Osterreich und der Tschechischen Re-
publik wurden bereits ab dem 07.10.2022 intensiviert.

Zudem wird auf die personelle Starkung der Bayerischen Grenzpolizei zur Bekamp-
fung der illegalen Migration und der grenztiberschreitenden Kriminalitat gesetzt. Be-
reits in den letzten Jahren wurde die Bayerische Grenzpolizei auf 1 000 Stellen auf-
gestockt. Bis 2028 soll sie auf 1 500 Stellen verstarkt werden.
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6. Abgeordnete = Bezugnehmend auf die Ablehnung der Reform des Straltenver-

Sabine kehrsgesetzes durch den Freistaat im Bundesrat am
Gross 24.11.2023 frage ich die Staatsregierung, warum der Reform
(SPD) des Stralienverkehrsrechts inhaltlich nicht zugestimmt wurde,

wie die Staatsregierung dem Wunsch vieler Kommunen, die
Geschwindigkeitsreduzierung innerorts zu vereinfachen und
mehr Handlungsspielraum hinsichtlich der Ziele des Klima- und
Umweltschutzes, der Sicherheit und Gesundheit aller Men-
schen sowie der stadtebaulichen Entwicklung zu erlangen, ge-
recht werden mdchte und wie es mit der Novellierung des Stra-
Renverkehrsgesetzes und der StralBenverkehrs-Ordnung aus
der Sicht der Staatsregierung weitergehen soll?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Nach einer eingehenden Prifung hat die Staatsregierung entschieden, der vom
Bund geplanten Gesetzesanderung nicht zuzustimmen.

Die Verwendung zahlreicher unbestimmter Rechtsbegriffe hatte im praktischen
Vollzug zu erheblicher Rechtsunsicherheit gefiihrt. Ebenso das Fehlen jeglicher Be-
wertungskriterien hinsichtlich des neu ins Auge gefassten Ziels des Klima- und Um-
weltschutzes.

Auch fehlt es dem Gesetzesentwurf des Bundes an tragfahigen Anhaltspunkten und
Kriterien, wie der Zielkonflikt zwischen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
auf der einen Seite und des Klima- und Umweltschutzes auf der anderen Seite in
der Praxis aufzulésen ist. Gerade die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Stra-
Renverkehr ist der Staatsregierung ein zentrales Anliegen. Vor diesem Hintergrund
sind klare Mal3stabe erforderlich, die sicherstellen, dass Mallnahmen aus Griinden
des Klima- und Umweltschutzes nicht einseitig zulasten der Verkehrssicherheit ge-
hen durfen.

Die Staatsregierung verwehrt sich nicht grundsatzlich dagegen, den Klima- und den
Umweltschutz als Schutzgiter in das Stralenverkehrsrecht aufzunehmen. Das
muss aber gesetzestechnisch sauber umgesetzt werden. Deshalb ist nunmehr der
Bund gefordert, die Bedenken der Bundeslander aufzugreifen und ein Regelwerk
zu erarbeiten, welches in der Praxis rechtssicher genutzt werden kann und die Be-
lange der Verkehrssicherheit als zentrales Schutzgut des Straflenverkehrsrechts
wahrt.
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7. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele auslandische Personen

Stefan im Zeitraum von 2020 bis 2022 aufgeschliisselt nach ihren auf-
Low enthaltsrechtlichen Status (soweit mdglich) jeweils in den Krei-
(AfD) sen in der Oberpfalz wohnen, wie viele dieser Landkreise je-

weils noch an Aufnahmekapazitaten zur Verfliigung haben (bei
der Annahme, dass die aktuellen Personen vor Ort und in den
aktuellen Unterkinften bleiben) und welche fixen sowie laufen-
den Kosten ein Wohncontainer fur Flichtlinge verursacht?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Zahl der in den Asylunterkiinften untergebrachten Personen sowie der jeweilige
Status stellt sich It. dem integrierten Migrantenverwaltungssystem (iMVS) in den
Kreisverwaltungsbehorden der Oberpfalz wie in beiliegender Ubersicht abgebildet
dar’.

Im Regierungsbezirk Oberpfalz stehen in den Asylunterkiinften aktuell noch rd. 600
freie Platze zur Verfligung. Eine statistische Auswertung der aktuell noch freien Ka-
pazitdten aufgesplittet nach Kreisverwaltungsbehorden kann in der zur Beantwor-
tung zur Verfiigung stehenden Zeit nicht geleistet werden.

Im Rahmen der Unterbringung in Wohncontainern verteilen sich die fixen und lau-
fenden Kosten insbesondere auf folgende Positionen:

Fixkosten

— Anschaffungskosten oder
— Mietkosten

— ErschlieBungskosten

Laufende Kosten

— Wasser

— Strom

— Kanalgebuhren

— Sonstige Betriebskosten abhangig von der Ausgestaltung der Unterkunft

1'Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000000001/0000000117-Löw-Anlage.pdf
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8. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ist es zutreffend, dass Kommu-

Jurgen nen EU-Birgerinnen und -Biirger bei Obdachlosigkeit eine ord-
Mistol nungsrechtliche Unterbringung grundsatzlich und insbeson-
(BUNDNIS dere im Rahmen von Winternotprogrammen — beispielsweise
90/DIE GRU-  durch Ausweiskontrollen — verwehren kénnen, was ist die
NEN) rechtliche Grundlage hierfir und welche Auffassung vertritt die

Staatsregierung im Hinblick auf Hilfen flir EU-Burgerinnen und
-Burger bei freiwilliger und unfreiwilliger Obdachlosigkeit?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Obdachlosenunterbringung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 7 Abs. 2
Nr. 3 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG). Diese sicherheitsrechtliche
Generalklausel differenziert nicht zwischen EU- und Nicht-EU-Birgern.

Mithin ergibt sich, dass es bei der Obdachlosenunterbringung nicht auf die Staats-
angehorigkeit eines Betroffenen ankommen kann.

Auch die Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstitzungsangeboten der
Wohnungslosenhilfe steht allen wohnungs- und obdachlosen bzw. von Wohnungs-
losigkeit bedrohten Personen, unabhangig von der Staatsangehdérigkeit, zur Verfi-
gung. Konkrete Hilfsangebote in Bayern kénnen auf der Homepage der Koordina-
tion Wohnungslosenhilfe Nord- und Stidbayern abgerufen werden
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9. Abgeordneter  Vor dem Hintergrund der Insolvenz der Signa Holding frage ich

Tim die Staatsregierung, wie hoch ist das Gesamtinvestitionsvolu-
Pargent men der Bayerischen Versorgungskammer in Projekte der
(BUNDNIS Signa-Unternehmensgruppe, in welche Projekte hat die Baye-
90/DIE GRU-  rische Versorgungskammer konkret investiert und welche Si-
NEN) cherheiten sind fur die Investitionen hinterlegt?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Bayerische Versorgungskammer, eine dem Staatsministerium des Innern, fir
Sport und Integration nachgeordnete Oberbehoérde, fihrt die Geschafte fur zwolf
rechtlich selbstéandige Versorgungseinrichtungen und verwaltet in dieser Eigen-
schaft das im Eigentum der Versorgungseinrichtungen stehende Vermdogen. Drei
der Anstalten sind Bundesanstalten und unterstehen der Aufsicht des Bundes, wo-
bei diese flir zwei Anstalten das Staatsministerium des Innern, fir Sport und In-
tegration in Organleihe ausibt.

Die von der Bayerischen Versorgungskammer betreuten Versorgungseinrichtungen
sind rechtlich und wirtschaftlich eigenstandige Sozialsysteme der Altersversorgung.
Finanziert werden diese Leistungen ausschliel3lich aus den Beitrdgen der Versi-
cherten und ihrer Arbeitgeber sowie aus den Ertragen der Vermdgensanlagen.

Nach Angaben der Bayerischen Versorgungskammer sind die von ihr vertretenen
Versorgungseinrichtungen nicht am Eigenkapital oder in Eigenkapital &hnlichen Po-
sitionen an Unternehmen der Signa Gruppe beteiligt. Dariiber hinaus bestehen an
drei hochwertigen Objekten, an denen Signa beteiligt ist, Immobilienfinanzierungen,
die umfanglich mit erstrangigen Grundschulden abgesichert sind, und bei denen die
Verkehrswerte die Kreditsummen deutlich Ubersteigen.

Im Hinblick auf die schitzenswerten Belange der Vertragspartner der Finanzierun-
gen sowie zum Schutz der finanziellen Interessen der auf Gegenseitigkeit agieren-
den Versorgungsanstalten kann angesichts der dynamischen und volatilen Entwick-
lung bei der Signa-Unternehmensgruppe derzeit keine konkrete Auskunft erteilt
werden. Es besteht die Méglichkeit, dass Dritte zulasten der finanzierten Objekte
tatig werden und damit das Investment gefahrden kdnnten.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Finanzierungen liegt weit unter 1 Prozent der
Gesamtkapitalanlagen der Versorgungsanstalten.

Die Signa Financial Services AG verwaltet als von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft beauftragter Manager fir die Bayerische Versorgungskammer einen Immo-
bilienspezialfonds, der in 6sterreichische Immobilien investiert. Die im Fonds ent-
haltenen Immobilien befinden sich im Eigentum der von der Bayerischen Versor-
gungskammer beauftragten Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment.

Ob ggf. weitere Investments mittelbar Gber Fonds an Unternehmen der Signa-Un-
ternehmensgruppe erfolgt sind, bedarf noch weitergehender Prifung, die in der vor-
gegebenen Zeit nicht erfolgen konnte. Hierzu wird auf die derzeit noch offene
Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Tim Pargent und Julia Post vom 24.11.2023
(ohne Drucklegung) verwiesen.
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10. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Pflege- und Senioren-

Franz heime werden derzeit zur Unterbringung von Asylbewerbern in
Schmid Bayern genutzt (bitte die Anzahl nach Landkreis und Anzahl der
(AfD) Asylbewerber auflisten), fir welche Pflege- und Seniorenheime

in Bayern gibt es derzeit Plane, diese als Unterkunft fur Asyl-
bewerber zu nutzen (bitte nach Landkreis, Pflege- und Senio-
renheim und Unterbringungskapazitaten auflisten) und welche
Malnahmen ergreift die Staatsregierung, um eine Unterbrin-
gung von Asylbewerbern in Pflege- und Seniorenheimen zu
vermeiden?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

In Bayern sind die Regierungen und Kreisverwaltungsbehorden zustandig fir die
Unterbringung von Asylbewerbern. lhre Aufgabe ist es, im Rahmen des jeweiligen
Bedarfs, Asylunterkiinfte anzumieten oder gegebenenfalls zu errichten und zu be-
treiben. Um eine rechtzeitige und ausreichende Akquise von Unterkiinften sicher-
zustellen, erfolgt nicht in jedem Fall eine Einbindung des Staatsministeriums des
Innern, fir Sport und Integration. Auf welche Unterkunftsmdglichkeiten vor Ort zu-
rickgegriffen werden kann und was am besten vertretbar ist, entscheiden die Land-
kreise und kreisfreien Stadte — sie haben den besten Einblick. Auch werden etwaige
Vornutzungen von Objekten nicht statistisch auswertbar erfasst. Wie viele ehemals
als Pflege- oder Seniorenheime genutzte Objekte nun fir die Unterbringung von
Asylbewerbern genutzt werden oder sich derzeit in Planung befinden, ist der Staats-
regierung daher nicht bekannt und kann in der zur Beantwortung zur Verfigung
stehenden Zeit nicht ermittelt werden.

Der Staatsregierung ist kein in Bayern aktiv genutztes Pflege- oder Seniorenheim
bekannt, das geschlossen wurde, um dort Asylbewerber unterzubringen. Ungeach-
tet dessen fordert die Staatsregierung die Bundesregierung unablassig zu einem
sofortigen und grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik auf und setzt
sich fur eine effektive Begrenzung der Zugangszahlen ein. Denn das ist die einzige
nachhaltige Lésung.
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11. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wieso blockierte die CSU/FW-

Christian Staatsregierung eine Neuregelung des StralRenverkehrsgeset-
Zwanziger zes im Bundesrat, die beispielsweise Kommunen erleichtern
(BUNDNIS wirde, innerorts als Tempobegrenzung 30 Stundenkilometer
90/DIE GRU-  auszuweisen, wie erklart die CSU/FW-Staatsregierung diese
NEN) Blockade fir mehr kommunale Entscheidungsspielrdume ge-

genuber den tber 1 000 Kommunen der Initiative Lebenswerte
Stadte und Gemeinden, von denen sich viele in Bayern befin-
den, und hat sich die CSU/FW-Staatsregierung vom Ziel ,Vision
Zero* — keine Toten im StralRenverkehr — verabschiedet, wenn
sie selbst einfache MalRnahmen wie optionale Geschwindig-
keitsbeschrankungen innerorts ablehnt, auch wenn damit die
Schwere der Verletzungen massiv gemindert werden kann und
die Sicherheit im Strallenverkehr fir alle Verkehrsteilnehmen-
den erhoht wirde?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Nach einer eingehenden Prifung hat die Staatsregierung entschieden, der vom
Bund geplanten Gesetzesanderung nicht zuzustimmen.

Die Verwendung zahlreicher unbestimmter Rechtsbegriffe hatte im praktischen
Vollzug zu erheblicher Rechtsunsicherheit gefiihrt. Ebenso das Fehlen jeglicher Be-
wertungskriterien hinsichtlich des neu ins Auge gefassten Ziels des Klima- und Um-
weltschutzes.

Auch fehlt es dem Gesetzesentwurf des Bundes an tragfahigen Anhaltspunkten und
Kriterien, wie der Zielkonflikt zwischen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
auf der einen Seite und des Klima- und Umweltschutzes auf der anderen Seite in
der Praxis aufzulésen ist. Gerade die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Stra-
Renverkehr ist der Staatsregierung ein zentrales Anliegen. Vor diesem Hintergrund
sind klare Maf3stabe erforderlich, die sicherstellen, dass MalRnahmen aus Griinden
des Klima- und Umweltschutzes nicht einseitig zulasten der Verkehrssicherheit ge-
hen durfen.

Die Staatsregierung verwehrt sich nicht grundsatzlich dagegen, den Klima- und den
Umweltschutz als Schutzgiter in das Stralenverkehrsrecht aufzunehmen. Das
muss aber gesetzestechnisch sauber umgesetzt werden. Deshalb ist nunmehr der
Bund gefordert, die Bedenken der Bundeslander aufzugreifen und ein Regelwerk
zu erarbeiten, welches in der Praxis rechtssicher genutzt werden kann und die Be-
lange der Verkehrssicherheit als zentrales Schutzgut des StralRenverkehrsrechts
wahrt.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

12. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie hoch nach ihrer Einschat-

Dieter zung die Aufschlage fur Verbraucher und Endkunden sein wer-
Arnold den, wenn Ende 2023 die Mautbefreiung fur Erdgas-Lkws aus-
(AfD) lauft, wie hoch werden nach ihrer Schatzung die Aufschlage

sein, wenn gleichzeitig mit dem 01.12.2023 die Lkw-Maut auf
200 Euro pro Tonne CO:2 erhéht wird, und was gedenkt die
Staatsregierung zu tun, um angesichts der steigenden Inflation
und Kostenexplosionen flir die Blrger weitere Kostensteige-
rung durch die Lkw-Maut-Erhéhung und das Ende der Mautbe-
freiung fir Erdgas-Lkws zu kompensieren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Lkw-Maut liegt in der Zustandigkeit des Bundes. Eigene Erhebungen zu den
Auswirkungen der thematisierten Anderungen bei der Lkw-Maut liegen dem Staats-
ministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr nicht vor.

Die Staatsregierung hat sich im Gesetzgebungsverfahren zum Dritten Gesetz zur
Anderung mautrechtlicher Vorschriften auf unterschiedlichen Ebenen beim Bund
daflr eingesetzt, dass von den kurzfristigen Belastungen des StralRenguterverkehrs
Abstand genommen wird. Ein EntschlieBungsantrag Bayerns zur Bundesratssit-
zung am 07.07.2023 und auch ein Plenarantrag zur Bundesratssitzung am
20.10.2023 zur Anrufung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel einer grundle-
genden Uberarbeitung des Gesetzes fanden jedoch keine Mehrheit.
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13. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche S-Bahn-Stationen bzw.

Dr. Markus S-Bahn-Streckenaste der S-Bahn Miinchen verfiigen heute nur
Buchler Uber 140 Meter lange Bahnsteige, welche S-Bahn-Stationen
(BUNDNIS bzw. S-Bahn-Streckenaste der S-Bahn Miinchen sollen zukinf-
90/DIE GRU-  tig 210 Meter lange Bahnsteige bekommen, damit auch Lang-
NEN) zuge dort halten kdnnen, und warum bekommen die anderen

S-Bahn-Stationen bzw. S-Bahn-Streckenaste der S-Bahn Min-
chen keine 210 Meter langen Bahnsteige?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Zustandigkeit fur die Eisenbahn-Infrastruktur, einschlief3lich der Bahnsteige fur
die S-Bahn Miinchen, liegt laut Grundgesetz beim Bund und der bundeseigenen
Deutschen Bahn (DB). Diese tragen auch die Verantwortung fir den méglichen, aus
Sicht der Staatsregierung unbedingt sinnvollen, Ausbau in eigener Zustandigkeit.

Von derzeit 150 Stationen bei der S-Bahn Miinchen verfligen 122 bereits Uber
Bahnsteiglangen von 210 Metern und sind somit grundsatzlich fiir den Einsatz von
S-Bahn-Langzligen geeignet. 28 Stationen verfiigen derzeit iber 140 Meter lange
Bahnsteige, was einen Einsatz von Vollztigen ermdglicht. Bei der Linie S2 Peters-
hausen/Altomunster — Erding betrifft dies die Abschnitte zwischen Dachau Stadt
und Altomtinster sowie zwischen Ottenhofen und Erding, bei der Linie S7 Wolfrats-
hausen — Kreuzstralle die Abschnitte zwischen Wolfratshausen und GroRhesselohe
Isartalbahnhof sowie zwischen Durrnhaar und Kreuzstrale.

Im Rahmen des Programms ,Bahnausbau Region Minchen® sieht der Freistaat
sukzessive den Ausbau der Infrastruktur durch die DB flir den Langzugeinsatz vor.
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14. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche GréRe hat das in Erb-

Ferdinand pacht erworbene Grundstliick im Muinchner Werksviertel, auf
Mang dem das neue Konzerthaus entstehen soll, welche Nutzungs-
(AfD) moglichkeiten sind dort laut Bebauungsplan vorgesehen und

welche Mdglichkeiten bestehen laut Erbpachtvertrag, das Ver-
tragsverhaltnis zu andern bzw. aufzuheben?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr
Das im Erbbaurecht tGberlassene Grundstiick hat eine GréRe von rund 7 000 m2.
Der Bebauungsplan Nr. 2061 der Landeshauptstadt Miinchen setzt im Wesentli-

chen die in einem Kerngebiet zulassigen Nutzungen fest.

Einseitige Anderungs- oder Aufhebungsmdglichkeiten widersprechen der gesetz-
lich vorgegebenen Systematik eines Erbbaurechts.
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15. Abgeordneter
Harry
Scheuen-
stuhl
(SPD)

Da die Signa Holding GmbH des 0Gsterreichischen Investors
René Benko zahlungsunfahig ist, nach Mitteilung des Handels-
gerichts Wien der Signa Holding ein Sanierungsverfahren unter
Eigenverwaltung gestattet wurde und laut Medienberichten der
Freistaat 2013 die Alte Akademie in der Miinchner FuRganger-
zone im Erbbaurecht fir 65 Jahre an die Signa Ubergeben hat
(fur die rund 30 000 Quadratmeter soll die Signa rund 240 Mio.
Euro bezahlt haben) frage ich die Staatsregierung, welche wei-
tere Liegenschaften hat der Freistaat ggf. der Signa Holding o-
der Unternehmen der Holding Uberlassen, welche Folgen hat
das Insolvenzverfahren fiir das Erbbaurecht bei der Alten Aka-
demie und ggf. welche Folgen fiir weitere von der Insolvenz be-
troffene Liegenschaften des Freistaates?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Das Insolvenzverfahren der Signa Holding GmbH hat gegenwartig keine Auswir-
kungen auf den Erbbaurechtsvertrag, der mit der Miinchen, Alte Akademie Immo-
bilien GmbH & Co. KG geschlossen wurde.

Der Freistaat hat mit der Signa Holding GmbH oder ihren (Tochter-)Unternehmen
keine weiteren Vertrage Uber andere Liegenschaften geschlossen.
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16. Abgeordnete In Bezug auf die Einkommensorientierte Férderung (EOF) flr
Ursula den sozialen Wohnungsbau frage ich die Staatsregierung, wie
Sowa hat sich die EOF in Bayern und speziell in Oberfranken in den
(BUNDNIS letzten 10 Jahren bis zum Jahr 2023 entwickelt (aufgeschlis-
90/DIE GRU-  selt nach Anzahl und Hoéhe der bewilligten Férderungen), wur-
NEN) den bzw. werden in den letzten 10 Jahren bis einschlief3lich das

Jahr 2023 Antrage abgelehnt (aufgeschliisselt nach Anzahl und
nach Hoéhe der beantragten und nicht bewilligten Férderungen)
und ist es vorgesehen, den Fdérdertopf aufzustocken, um im
Jahr 2024 und in den folgenden Jahren Férderantrage nicht er-
neut ablehnen zu missen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Anzahl der bewilligten Wohneinheiten und die Héhe der zugesagten Férdermit-
tel in der Einkommensorientierten Férderung (EOF) fir ganz Bayern und aufge-
schllsselt nach Regierungsbezirken kénnen aus den Jahresberichten der Bayeri-
schen Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo) entnommen werden?.

Mit den in den vergangenen zehn Jahren fir die Programme der Wohnraumférde-
rung zur Verfigung stehenden Férdermitteln, konnten bisher alle férderfahigen An-
trage in der EOF bewilligt werden.

Der Umfang der zur Verfigung stehenden Fordermittel fur die Wohnraumfdrderung
konnte in den vergangenen Jahren bedarfsgerecht gesteigert werden. Ziel der
Staatsregierung ist es auch zukinftig entsprechend dem Férderbedarf und unter
Berucksichtigung der durch den Bund zur Verfigung gestellten Mittel auskébmmliche
Landesmittel bereitzustellen.

2 https://bayernlabo.de/foerderinstitut/downloadcenter


https://bayernlabo.de/foerderinstitut/downloadcenter
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17. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, inwieweit sind die bayerischen

Dr. Simone Schilerinnen und Schiiler beim 29-Euro-Ticket berlicksichtigt,
Strohmayr und falls nicht, wann ist beabsichtigt, sie aufzunehmen?
(SPD)

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die berechtigten Schilerinnen und Schiiler fur das ErmaRigungsticket sind auf der
Homepage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft dargestellt.?

Das System der Schulerbeférderung wird in dieser Legislaturperiode insgesamt auf
den Prufstand gestellt und insbesondere geklart werden, inwieweit allen Schulerin-
nen und Schiilern der Zugang zum verguinstigten Deutschlandticket ermdglicht wer-
den kann. Eine wichtige Pramisse auf Bundesebene ist die nunmehr fir Mai 2024
avisierte endgiltige Entscheidung Uber die Zukunft des Deutschlandtickets.

3 https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket


https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums der Justiz

18. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, Gber welche Kenntnisse verfligt

Roland sie bezlglich Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
Magerl sowie samtlicher damit in Verbindung stehender Delikte (N6&ti-
(AfD) gung, Erpressung, Korperverletzung usw.) im Zeitraum der letz-

ten zehn Jahre im Bereich der Stadt Weiden i. d. OPf. (bitte auf-
geschlusselt nach Jahr, Herkunft/Staatsangehdorigkeiten der Ta-
ter/Opfer und Tatort)?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Die Beantwortung erfolgt anhand der vom Staatsministerium des Innern, fir Sport
und Integration auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) Gbermittelten Da-
ten und Informationen.

Die nach bundeseinheitlichen Richtlinien gefiihrte PKS enthalt grundsatzlich die der
Bayerischen Polizei bekannt gewordenen Straftaten zum Zeitpunkt der Abgabe an
die Staatsanwaltschaft. Auskiinfte zu einem Berichtsjahr sind jeweils nach den an
das Jahresende anschlieBenden qualitatssichernden MaRnahmen mdglich.

Es war in der PKS nicht méglich, Auskilinfte zu Delikten, die mit Sexualstraftaten in
Zusammenhang stehen, zu recherchieren. Bei der nachfolgenden und den beiden
beiliegenden Tabellen wurde jeweils auf die Ausgabe von Nullwerten verzichtet.

Nach Mitteilung des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration sind
die PKS-Daten der Sexualdelikte der Berichtsjahre ab 2018 aufgrund der Strafrecht-
sénderung im Bereich der Sexualdelikte im Jahr 2016 und der darauffolgenden An-
derung der PKS-Verschlisselung im gegenstandlichen Deliktsbereich mit denen
der Vorjahre nicht vergleichbar.

Nachfolgende Tabelle stellt die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung fiir die Jahre 2013 bis 2022 dar:

Anzahl Falle in Weiden i. d. Opf 2013 bis 2022

erfasste
Jahr Schllssel der| Straftat Falle

Tat
Anzahl

2022 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 124
2021 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 82
2020 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 53
2019 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 31
2018 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 30
2017 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 54
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2016 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 43
2015 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 26
2014 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 23
2013 100000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 41

Angaben zur Staatsangehorigkeit der Tatverdachtigen sind der Anlage 14 zu ent-
nehmen. Die Staatsangehorigkeit der erfassten Opfer ist Anlage 2% zu entnehmen.
Der Tatort lag jeweils im Stadtgebiet der Stadt Weiden in der Oberpfalz.

Auskuinfte zu etwaigen Delikten, die mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung im Zusammenhang stehen, sowie zu konkreten Tatorten innerhalb des Stadt-
gebiets Weiden kénnen auch auf der Basis der im Geschaftsbereich des Staatsmi-
nisteriums der Justiz geflihrten Statistiken nicht erteilt werden.

Derartige Tatmodalitdten werden in der nach bundesweit einheitlichen Kriterien ge-
fuhrten Geschaftsstatistik der bayerischen Staatsanwaltschaften und der ebenfalls
nach bundesweit einheitlichen Kriterien geflihrten Strafverfolgungsstatistik nicht ge-
sondert erfasst. Wenn ein Verfahren mehrere Tatvorwirfe zum Gegenstand hat,
wird jeweils nur schwerste Vorwurf statistisch erfasst.

Entsprechende Daten kénnten daher nur aufgrund einer handischen Durchsicht al-
ler Verfahrensakten der letzten zehn Jahre mit Bezug zu Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung erhoben werden, was aufgrund des hiermit verbundenen
Aufwands und im Ubrigen mit Blick auf den fir die Beantwortung zur Verfligung
stehenden Zeitraum nicht geleistet werden kann.

4 Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.
5 Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

19. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ist es in Bayern zulassig, dass

Nicole Auszubildende von Berufsschulen aus Kapazitatsgriinden nicht
Baumler aufgenommen werden?
(SPD)

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Nein. Berufsschulpflichtige nach Art. 39 Abs. 1 und 2 Bayerisches Gesetz tber das
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) sowie Berufsschulberechtigte nach
Art. 40 Satz 1 BayEUG, die sich fir den Besuch der Berufsschule entschieden ha-
ben, missen von der zustandigen Sprengelberufsschule aufgenommen werden.
Uber die Einhaltung dieser Verpflichtung wurde und wird von den schulaufsichtlich
zustandigen Bezirksregierungen gewacht.
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20. Abgeordnete  Anknilpfend an die Anfrage zum Plenum vom 23.01.2023

Doris (Drs. 18/26232) frage ich die Staatsregierung, wie viele Stunden
Rauscher fur die Umsetzung des Vorkurses Deutsch wurden den Grund-
(SPD) schulen in Bayern zum Schuljahr 2022/2023 zugewiesen und

wurden umgesetzt, wie hat sich die Stundenzuweisung und die
Stundeninanspruchnahme im Vergleich zum Vorjahr entwickelt
und sollte es zu einer geringeren Stundenzuweisung und einer
geringeren tatsachlichen Stundenumsetzung in diesem Schul-
jahr gegenuber den Vorjahren gekommen sein, welche Griinde
liegen diesem Umstand zugrunde?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Im Rahmen der Unterrichtsversorgung an Grund- und Mittelschulen werden den
Regierungen jahrlich Lehrerstunden fiir die Einrichtung von Sprachférderangeboten
zugewiesen. Mit diesen Ressourcen werden — neben den rein schulischen Deutsch-
PLUS-Angeboten — auch die Vorkurse ,Deutsch 240 eingerichtet. Die Regierungen
weisen die Stunden den einzelnen Staatlichen Schulamtern bedarfsgerecht zu.
Diese wiederum prifen die Bedarfe der Schulen vor Ort und versorgen sie entspre-
chend. Bayernweit wurden zum Schuljahr 2022/2023 fir die o. g. Sprachférderan-
gebote Lehrerwochenstunden im Gesamtumfang von rd. 950 Vollzeitkapazitaten
bereitgestellt. Dies entspricht dem Wert der Vorjahre seit dem Schuljahr 2018/2019.

Im Schuljahr 2022/2023 gab es an staatlichen Grundschulen insgesamt 7 771
(Schuljahr  2021/2022: 8 737) wochentlich erteilte  Stunden im  Vorkurs
,Deutsch 240"

Aufgrund der besonderen Situation im Schuljahr 2022/2023 (Ukrainekrieg, Corona-
situation) und den damit verbundenen personellen Herausforderungen wurden von
den Schulaufsichtsbehdrden — die die konkrete Bedarfslage an den Schulen vor Ort
am besten einzuschatzen wissen — vorsorglich MalRnahmen ergriffen, um das je-
weils bestmdgliche Bildungsangebot vor Ort bereitzustellen. Vor diesem Hinter-
grund konnte in einigen Regionen des Freistaates Bayern das Angebot an Vorkur-
sen ,Deutsch 240 je nach spezifischer Situation vor Ort, im Schuljahr 2022/2023
ggf. nicht im gewohnten Umfang vorgehalten werden. Dartber hinaus wird darauf
hingewiesen, dass im Schuljahr 2022/2023 insgesamt weniger Kindergartenkinder
Vorkurse besucht haben als im Schuljahr 2021/2022.



Drucksache 19/118 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 24

21. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie sie gedenkt, die geplante wo-
Ramona chentliche ,Verfassungsviertelstunde® konkret in die vorgege-
Storm benen Wochenstundenplane der staatlichen Schulen zu integ-
(AfD) rieren, wie die Staatsregierung zum Vorschlag des Bayeri-

schen Landesvereins fir Heimatpflege steht, einen ,Morgenim-
puls fir Gemeinsinn“ einzufihren und wie gedenkt die Staats-
regierung, die Liebe zur bayerischen Heimat und zum deut-
schen Volke in der ,Verfassungsviertelstunde® zu entfachen,
vor dem Hintergrund, dass in Art. 131 der Bayerischen Verfas-
sung steht: ,Die Schiler sind im Geiste der Demokratie, in der
Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im
Sinne der Volkerverséhnung zu erziehen“?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Zur Verfassungsviertelstunde:

Die Konzeptionierung eines Rahmens fir effektive und akzeptierte Umsetzungs-
moglichkeiten der ,Verfassungsviertelstunde® wird im Verlauf des Schuljahres
2023/2024 im Dialog mit Lehrkraften, Verbanden und Experten flr politische Bil-
dung erarbeitet werden. Dabei soll die ,Verfassungsviertelstunde“ harmonisch und
flexibel in das Facherspektrum der einzelnen Schularten eingebettet werden. Ziel
ist es, dass Lehrkrafte unterschiedlicher Facher im Rahmen ihres Unterrichts die
verschiedenen Verfassungswerte thematisieren.

Zum Vorschlag des ,Morgenimpulses fiir Gemeinsinn®:

Bereits jetzt haben Rituale im Lebensraum Schule einen festen Stellenwert. Es liegt
jedoch in der padagogischen Verantwortung der Schulen, welche Rituale und Im-
pulse gelebt werden und wann sie ihren Platz im Schulalltag finden.

Zu Art. 131 der Bayerischen Verfassung in Bezug auf das Bildungsziel der ,Liebe
zur Bayerischen Heimat® mit Blick auf die Verfassungsviertelstunde:

Im Kontext des schulischen Unterrichtens und Erziehens gibt es eine Vielzahl von
Méoglichkeiten, die Verbundenheit mit dem Freistaat Bayern zu unterstitzen und zu
fordern. Dies geschieht u. a. Uber die Auseinandersetzung mit Bayerns Natur, Kul-
tur, Brauchtum und Sprache wie auch seiner historischen Entwicklung und aktuellen
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verfasstheit. In der reflektierten Auseinan-
dersetzung mit der Heimat liegt zudem die Chance, Gemeinschaft und Identitat so-
wie gegenseitige Toleranz auszubilden; indem die Schulerinnen und Schiler sich
mit dem heimatlichen Raum in seinen vielfaltigen Dimensionen auseinandersetzen
und diesen wertschatzen, kdnnen sie ein Verantwortungsbewusstsein gegentber
Heimat und Nation erwerben, sich aber auch fiir die Idee der europaischen Einigung
(im Sinne des Art. 3a der Bayerischen Verfassung) einsetzen lernen. Eine derartige
Auseinandersetzung wird auch im Rahmen der ,Verfassungsviertelstunde“ méglich
sein.
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22. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, mit welcher Laufzeit hat die
Gabriele Staatsregierung derzeit Vereinbarungen oder Vertrage mit
Triebel DITIB oder sonstigen Islamischen Organisationen in ihrer Ei-
(BUNDNIS genschaft als Religionsgemeinschaft oder in ihrer Eigenschaft
90/DIE GRU-  als Trager einer sozialen oder kulturellen Organisation (bitte
NEN) Datum der Unterzeichnung und Ablaufdatum spezifisch nen-

nen), in welcher Héhe schlieRen diese Vereinbarungen oder
Vertrage institutionelle oder projektbezogene Férderung mit ein
und welchen Inhalt behandeln die Vereinbarungen oder Ver-
trage darlber hinaus?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus
Die Staatsregierung hat weder mit DITIB noch mit einer sonstigen islamischen Or-

ganisation Vereinbarungen oder Vertrage in der Eigenschaft als Religionsgemein-
schaft oder in einer sonstigen Eigenschaft.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

23. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, in welchen Salen finden — ggf.

Benjamin nach ihrer Kenntnis — die Proben der wichtigsten in Miinchen
Nolte beheimateten Orchester (Minchner Rundfunkorchester, Sym-
(AfD) phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Minchner Phil-

harmoniker, Bayerisches Staatsorchester usw.) statt, wie viele
Proben finden jeweils vor den angesetzten Konzerten in den je-
weiligen (Stamm-)Konzertsalen statt und wie viele Konzerte mit
eigenstandigem Programm gaben diese Orchester jeweils in
den vergangenen finf Jahren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Die durchschnittliche Anzahl der Konzerte des Miinchner Rundfunkorchesters pro
Spielzeit in Minchner Konzertsalen/Veranstaltungsstatten (Prinzregententheater,
Herkulessaal, Isarphilharmonie im Gasteig, Herz-Jesu-Kirche, Circus Krone Bau)
belauft sich auf 33. Die durchschnittliche Anzahl der (General-)Proben des Minch-
ner Rundfunkorchesters pro Spielzeit in den o. g. Minchner Konzertsélen/Veran-
staltungsstatten liegt bei 30. Die anderen konzertvorbereitenden Proben des
Minchner Rundfunkorchesters finden i. d. R. im BR Funkhaus/Studio 1 statt — ab
der Spielzeit 2025/2026 im Interimsstudio am BR-Standort Unterféhring.

Im Schnitt der letzten finf regulédr geplanten Konzertsaisonen (Corona-Saisonen
2020/2021 und 2021/2022 ausgenommen) bis inklusive 2023/2024 spielt das Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks in Minchen pro Saison 61 symphoni-
sche Abo und Sonderkonzerte (inklusive musica viva) mit 36 verschiedenen (eigen-
stédndigen) Programmen. Davon finden/fanden im Schnitt 38 im Herkulessaal, 22 im
Gasteig bzw. Gasteig-Interim und eine andernorts statt. Vor jedem Programm fin-
den 4 bis 7 Proben (inklusive Generalprobe) in den jeweiligen Konzertsalen statt,
die fur Rundfunkzwecke auch mitgeschnitten werden.

Neben seiner Hauptfunktion als Orchester der Bayerischen Staatsoper spielt das
Bayerische Staatsorchester pro Spielzeit in der Regel sechs Akademiekonzerte (mit
je zwei Konzertabenden) im Nationaltheater. Die Proben zu den Akademiekonzer-
ten finden im Orchesterprobensaal (Bruno-Walter-Saal) der Bayerischen Staats-
oper statt; hinzu kommt jeweils eine Generalprobe auf der Biihne des Nationalthe-
aters.

Nichtstaatliche Orchester, die vom Freistaat Bayern institutionell geférdert werden:

Die Minchner Symphoniker spielen rund 80 bis 90 Konzerte pro Jahr, davon einen
Grofiteil in Minchen. Das Orchester nutzt iberwiegend die Isarphilharmonie, aber
auch das Prinzregententheater und (in Einzelfallen) den Herkulessaal der Residenz,
die Allerheiligenhofkirche oder das Technikum. Die Proben finden in der Regel im
Probensaal der Bavaria Musikstudios in Haidhausen statt; im Konzertsaal erfolgt
nur eine kurze Anspielprobe (ca. 30 Minuten) unmittelbar vor dem Konzert.

Das Minchner Kammerorchester spielt rund 60 Konzerte im Jahr, davon im Jahr
2023 37 in Minchen (vergleichbar auch in anderen Jahren). ,Stammspielstatte” des
Orchesters ist das Prinzregententheater. Der Probebetrieb findet an unterschiedli-
chen Orten im Stadtgebiet statt (Probenraum in Schwabing flr kleine Streicherbe-
setzungen, Zwischennutzung Gasteig, Bavaria Musikstudios, Adalbert-Stifter-Saal
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im Sudetendeutschen Haus, Saal X im Gasteig HP 8); weitere Probenmdglichkeiten
sind in den letzten Monaten/Jahren entfallen, die Probensituation gilt als schwierig.
Im Konzertsaal selbst findet jeweils nur eine Generalprobe unmittelbar vor dem
Konzert statt.

Das Jewish Chamber Orchestra Munich (12 bis 14 Konzerte im Jahr) spielt an un-
terschiedlichen Orten in Minchen, Uberwiegend in den Kammerspielen, daneben
auch im Prinzregententheater (Judisches Neujahrskonzert), im Cuvilliés-Theater, in
der Allerheiligen Hofkirche und anderen Ortlichkeiten im Einzelfall. Die Konzertséle
stehen jeweils am Nachmittag des Auffihrungstags zur Verfugung. Einen festen
Probenraum gibt es nicht. Es werden unterschiedliche, teils nur bedingt geeignete
Raume genutzt.
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24. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob nach ihrer Ansicht Art. 66

Verena Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes
Osgyan die Entsendung von mehr als einer Vertreterin bzw. einem Ver-
(BUNDNIS treter nach den Nrn. 1 und 2 in Berufungsausschiisse erlaubt,
90/DIE GRU-  sofern dabei die Stimmenmehrheit der Hochschullehrerinnen
NEN) und -lehrer gewahrt bleibt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Gemal Art. 66 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz gehéren
dem Berufungsausschuss ,mindestens” eine Vertreterin oder ein Vertreter der in
den Nr. 1 und Nr. 2 (und Nr. 4) genannten Gruppen an, sodass auch eine dariber-
hinausgehende Besetzung mdglich ist, soweit die Stimmenmehrheit der Hochschul-
lehrerinnen und -lehrer gewahrt bleibt.
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25. Abgeordnete
Stephanie
Schuhknecht
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Ich frage die Staatsregierung, wie hoch waren die Kosten der
Landesausstellungen seit 2013 (bitte nach jeweiliger Ausstel-
lung aufschliisseln sowie Anteil der Finanzierung durch den
Freistaat in Euro jeweils angeben), welche Finanzierungskon-
zepte gab es fiur die Landesausstellungen, die an mehreren
Standorten stattfanden (bitte Drittmittelgeber, kommunale Ei-
genanteile bzw. eingeflossene Férderungen angeben), und wie
bewertet die Staatsregierung die Anregung von Staatsminister
fur Wissenschaft und Kunst Markus Blume in seinem Ab-
schlussbericht zum Antrag Drs. 18/30127 ,R0merland Bayern —
Die Landesausstellung fiir 2028“ vom 22.11.2023, dass ,ergan-
zende staatliche Projektférderung (insbesondere durch den
Kulturfonds Bayern) in Betracht® kommen koénnte, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass laut Pressemitteilung von
Staatsminister Markus Blume vom 05.12.2022 bis zu 1 Mio.
Euro aus dem Kulturfonds bereits in die Sicherheit von Museen
flielRen soll und mit Blick auf den Kulturfonds als wichtiges Fi-
nanzierungsinstrument von Kultur im ganzen Land, insbeson-
dere auch der Freien Szene und nicht offentlich geférderter
Kunst und Kultur unter Berlcksichtigung der angespannten
kommunalen Haushalte?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Der beigefligten Tabelle ,Kosten und Finanzierung von Landesausstellungen“® kon-
nen die Antworten zu den ersten beiden Fragen entnommen werden.

Zur dritten Frage darf festgestellt werden, dass die Landesausstellung ,Rémerland
Bayern“ nicht aus Mitteln des Kulturfonds Bayern geférdert werden soll, da es sich
um eine staatliche Ausstellung handelt. Fir neben der Landesausstellung und un-
abhangig von dieser stattfindende Satellitenausstellungen und Investitionen nicht-
staatlicher Museen (Projekte ortlicher Partner, die in Verantwortung und Finanzie-
rung der Verantwortlichen vor Ort erfolgen) kdnnen Forderantrage zum Kulturfonds
Bayern gestellt werden. Die Férderung von Projekten der Freien Szene sowie die
Bereitstellung von Foérdermitteln fir SicherheitsmaRnahmen bei nichtstaatlichen
Museen ist hiervon nicht tangiert.

6 Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.
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Geschéftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

26. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, in welchem Umfang wurden im

Florian Vollzug der Haushalte 2021, 2022 und 2023 Kreditermachtigun-
Brunn gen genutzt (bitte separate Angabe pro Jahr), in welchem Um-
(SPD) fang wurden die wegen Corona beschlossenen Kreditermachti-

gungen in den Folgejahren fir Ausgaben des Freistaates ge-
nutzt (bitte separate Angabe pro Jahr) und in welchem Umfang
wurden diese Kreditermachtigungen jeweils in den einzelnen
0. g. Jahren fiir Investitionen und die Hightech Agenda Plus ge-
nutzt (bitte Angabe in Euro)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Die Kreditermachtigungen anlasslich der Coronakrise wurden im Jahr 2021 in Hohe
von 2.938 Mio. Euro und im Jahr 2022 in Héhe von 63,5 Mio. Euro genutzt. Im Jahr
2023 bestehen keine Nettokreditermachtigungen mehr.

Die Kreditaufnahmen 2022 in Hohe von 63,5 Mio. Euro erfolgten auf Grundlage ei-
ner Ubertragenen Nettokreditermachtigung aus 2021, um fir das Jahr 2021 bewil-
ligte, aber erst in 2022 abgeflossene pandemiebedingte Ausgaben zu finanzieren.
Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Ubrigen die haushaltsmaRige Verschuldung um
36,5 Mio. Euro reduziert. Die fur das Jahr 2022 neu ausgebrachten Kreditermachti-
gung wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Jahresabschliisse 2021 und 2022 wurde auf die Kreditfinanzierung
der Hightech Agenda Plus und des Corona-Investitionsprogramms (Kap. 13 18) ver-
zichtet (vgl. Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung 2021 S. 16 und Abschlussbe-
richt zur Haushaltsrechnung 2022 S. 9).
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27. Abgeordnete Nachdem das Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 von der
Kerstin Staatsregierung im Dezember 2019 in den Landtag einge-
Celina bracht, aber erst im Mai 2020 verabschiedet wurde, obwohl es
(BUNDNIS auch Anderungen fir das Jahr 2019 in Form einer weitgehen-
90/DIE GRU-  den Senkung der Schuldentiigung um 200 Mio. Euro in
NEN) Kap. 13 60 enthielt, das Haushaltsjahr 2019 somit im Plan riick-

wirkend verandert wurde, frage ich die Staatsregierung, wie sie
dieses Vorgehen im Zusammenhang mit dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) vom 15.11.2023 (2 BvF 1/22)
in Hinblick auf die vom Verfassungsgericht geforderte Vorherig-
keit von Nachtragshaushalten bewertet, die sagt, dass nicht nur
die Einbringung, sondern auch der Beschluss eines Nachtrags
im jeweiligen Haushaltsjahr zu erfolgen hat, ob sie auch nach
dem Urteil des BVerfG davon ausgeht, dass der Nachtrags-
haushalt in seiner Wirkung auf das Haushaltsjahr 2019 verfas-
sungskonform ist, und wenn ja, weshalb?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Aus Sicht der Staatsregierung bestehen aus den nachfolgenden Griinden keine
Zweifel an der VerfassungsmaRigkeit:

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 befasst sich aus-
schlie8lich mit dem 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 des Bundes und seiner
Gultigkeit unter Art. 109 Abs. 3 Grundgesetz in Verbindung mit den nur fiir den Bun-
deshaushalt mafigeblichen Regelungen in Art. 110 und 115 Grundgesetz. Unmittel-
bare Rickschlisse auf die Verfassungsgemafheit der Landerhaushalte lassen sich
daher nicht ziehen, so auch nicht auf die Verfassungsmafigkeit des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 2019/2020 des Freistaates Bayern. Die Staatsregierung hat den
Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2019/2020 entsprechend der geltenden
Rechtslage (vgl. Art. 33 Satz 2 Bayerische Haushaltsordnung) am 11.12.2019 in
den Landtag eingebracht. Es handelt sich um einen in der Vergangenheit liegenden
und abgeschlossenen Sachverhalt.
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28. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, sieht die Staatsregierung es fir
Barbara moglich an, dass der Bayernfonds auch in diesem Jahr und
Fuchs weiteren Jahren Kredite aufnehmen kann, wenn eine Beteili-
(BUNDNIS gung an einem bereits unterstitzten Unternehmen erhéht wer-
90/DIE GRU-  den sollte, wie es in Art. 11 Abs. 2 BayernFonds- und Finanza-
NEN) gentur-Gesetz (BayFoG) vorgesehen ist, und wenn ja, auf wel-

cher rechtlichen Grundlage kdénnte diese Kreditaufnahme au-
Rerhalb einer Notlage nach den Regeln der Schuldenbremse
durchgefiihrt werden?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Ob eine MalBnahme gem. Art. 11 Abs. 2 BayernFonds- und Finanzagentur-Gesetz
(BayFoG) Gberhaupt noch in Betracht kame, ware im konkreten Fall zu priifen und
ggf. auch mit der EU-Kommission abzustimmen.

Im Ubrigen wiirde deren Finanzierung nach der Veranschlagung im Haushaltplan
2023 aus Haushaltsmitteln bei Kap. 13 19 Tit. 916 55 ,Zufiihrung an den Bayern-
Fonds fiir laufende Kosten und zur etwaigen Durchflihrung von Stabilisierungsmaf3-
nahmen gem. Art. 11 Abs. 2 BayFoG* erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vor-
gesehen. Nach dem Haushaltsvermerk bei Kap. 13 19 Tit. 916 55 kénnen bei Bedarf
die erforderlichen Mittel aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstarkungs- und
Burgschaftssicherungsriicklage entnommen werden.
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29. Abgeordneter
Holger
GrieBham-
mer
(SPD)

Da im Staatshaushalt 2023 Kap. 13 19 ,Sonderfonds Corona-
Pandemie® neben einem Gesamtschuldenstand zum
31.12.2022 (in Anspruch genommene Kreditermachtigungen
2020, 2021 und 2022) in Héhe von 10.209.500,0 Tsd. Euro
auch verbleibende Kreditermachtigung von 7.665.398,0 Tsd.
Euro sowie ein maximaler Gesamtschuldenstand zum
31.12.2023 von 17.874.898,0 Tsd. Euro ausgewiesen werden,
frage ich die Staatsregierung, aus welchen Griinden wurden
Kreditermachtigungen in H6he von rund 7,7 Mrd. Euro aus den
Vorjahren ubertragen, in welcher Hohe wurden diese im Jahr
2023 in Anspruch genommen (bitte Verwendungszwecke ange-
ben) und wann sollen die Kreditermachtigungen nach Auffas-
sung der Staatsregierung geléscht werden?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden alle Ende 2022 noch verbliebe-
nen Kreditermachtigungen im Kap. 13 19 in Abgang gestellt und sind damit entfal-
len. Es wurden keine Nettokreditermachtigungen in das Haushaltsjahr 2023 Uber-
tragen, vgl. hierzu Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung 2022 S. 9 und 30. Der
maximale Schuldenstand im Kap. 13 19 zum Ende des Haushaltsjahres 2023 be-
tragt daher rund 10,2 Mrd. Euro.
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30. Abgeordneter
Volkmar
Halbleib
(SPD)

Da die Signa Holding GmbH des &sterreichischen Investors
René Benko zahlungsunfahig ist, nach Mitteilung des Handels-
gerichts Wien der Signa Holding ein Sanierungsverfahren unter
Eigenverwaltung gestattet wurde und It. Medienberichten eine
Reihe von deutschen Landesbanken von der Insolvenz Uber
Kreditvergabe betroffen sind, frage ich die Staatsregierung, in
welcher Hohe insgesamt hat die BayernLB Kredite an die Signa
Holding bzw. an Unternehmen der Holding vergeben, in wel-
chen Umfang hat die BayernLB Risikovorsorge fur diese Kredite
(insbesondere vor dem Hintergrund einer mdglichen und tat-
sachlich eingetretenen Zinswende) vorgenommen und wie be-
wertet die Staatsregierung das maximale Ausfallrisiko fir die
BayernLB?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Einzelne Kreditentscheidungen sind vom Vorstand der BayernLB zu verantworten
und unterliegen dem Bankgeheimnis. Hier geht es in erster Linie um das geschaft-
liche Vertrauens- und Vertragsverhaltnis zwischen Bank und Kunden. Eine Beant-

wortung der Anfrage zum Plenum kann daher nicht erfolgen.
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31. Abgeordnete Nachdem die Staatsregierung in ihrem Entwurf des Haushalts-

Claudia gesetzes 2021 vorgesehen hatte, 400 Mio. Euro aus der Kre-
Kohler ditaufnahme des Corona-Fonds fiir die sogenannte Hightech
(BUNDNIS Agenda Plus zu verwenden, teilweise fir Investitionen, teil-
90/DIE GRU-  weise fiir sonstige Ausgaben (siehe Erlduterungen zu Art. 2a
NEN) Haushaltsgesetz 2021) und der Entwurf in diesem Punkt Ge-

setz wurde, frage ich die Staatsregierung, wie sie dieses Vor-
gehen im Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 15.11.2023 — 2 BvF 1/22 — in Hinblick auf
den vom Verfassungsgericht geforderten Veranlassungszu-
sammenhang zwischen der Kreditaufnahme und der Corona-
pandemie bewertet, wo genau der Zusammenhang bestanden
haben soll, der zu diesem Gesetzentwurf fiihrte, wenn mit der
Kreditaufnahme die bereits vor der Coronapandemie begon-
nene Hightech Agenda weiterfinanziert werden sollte, und wie
dieses Vorhaben mit Art. 109 Abs. 2 des Grundgesetzes und
Art. 82 der Bayerischen Verfassung jeweils in Einklang zu brin-
gen ist?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Aus Sicht der Staatsregierung bestehen aus den nachfolgenden Griinden keine
Zweifel an der VerfassungsmaRigkeit:

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 befasst sich aus-
schlief3lich mit dem 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 des Bundes und seiner
Gultigkeit unter Art. 109 Abs. 3 Grundgesetz in Verbindung mit den nur fir den Bun-
deshaushalt malRgeblichen Regelungen in Art. 115 Grundgesetz. Unmittelbare
RuckschlUsse auf die Verfassungsgemalheit der Landerhaushalte lassen sich da-
her nicht ziehen, so auch nicht auf die Verfassungsmafigkeit des Haushaltsgeset-
zes 2021 des Freistaates Bayern.

Der Veranlassungszusammenhang zwischen der Coronapandemie als aul3erge-
wohnliche Notsituation i. S. d. Art. 82 Abs. 3 Satz 1 Verfassung des Freistaates
Bayern sowie Art. 109 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz und der genannten Ausgaben ist
eingehend in den Begrindungen zu Art. 2a Haushaltsgesetz 2021 dargelegt. Bei
der am 14.09.2020 als Reaktion auf die Coronakrise beschlossenen Hightech
Agenda Plus handelt es sich um eine neue konjunkturstitzende MalRnahme des
Freistaates Bayern, mit der ergédnzend zur bereits bestehenden Hightech Agenda
Bayern schwerpunktmafiig investive Malinahmen umgesetzt werden.

Die vorsorglich geschaffenen Kreditermachtigungen 2021 fir die Finanzierung der
Hightech-Agenda Plus wurden im Vollzug 2021 aufgrund anderweitiger Vollzugs-
verbesserungen ohnehin nicht in Anspruch genommen, sodass hierfiir keine Schul-
den aufgenommen wurden. Dies wurde in der Haushaltsrechnung 2021 dargelegt
und auch vom Bayerischen Obersten Rechnungshof in seinem Jahresbericht 2023
festgestellt. Insofern sind VerstoRe gegen die Verfassung in diesem Zusammen-
hang nicht ersichtlich. Es handelt sich um einen in der Vergangenheit liegenden und
abgeschlossenen Sachverhalt.
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32. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wird sich die Staatsregierung im

Matthias Bundesrat dafiir einsetzen, dass bei der laut Medien (durch die
Vogler Ampelregierung) geplanten Angleichung der Kraftstoffbesteu-
(AfD) erung von Dieselkraftstoff auf das Niveau von Ottokraftstoff

(derzeit gut 18 Cent Unterschied) ebenfalls die Kfz-Steuer von
Dieselfahrzeugen (welche durch den subventionierten Kraft-
stoffpreis hoher ausfallt) ebenfalls auf das Benzinerniveau an-
geglichen wird und die ebenfalls subventionierten Elektrofahr-
zeuge (derzeit steuerfrei), wie auch die der auslandischen
Fahrzeuge (wie z. B. der Ukrainer usw.), gleichberechtigt zum
Steueraufkommen beitragen werden?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Der Staatsregierung ist nicht bekannt, dass sich die Bundesregierung auf eine An-
gleichung der Energiebesteuerung von Diesel- und Ottokraftstoff geeinigt hatte.

Die Staatsregierung lehnt seit Jahren die immer wieder vorgebrachte Forderung,
bei der Energiesteuer fiir Diesel den gleichen Steuerbetrag wie flir Benzin einzufiih-
ren, strikt ab. Diese Position wurde auch im Rahmen der Erérterungen des Bundes-
rates zum Vorschlag fir eine Richtlinie des Rates zur Restrukturierung der Rah-
menvorschriften der Union zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektri-
schem Strom (Neufassung) COM (2021) 563 final Ratsdok. 10872/21 Ende 2021
vertreten. Die in der Anfrage aufgeworfenen Folgefragen stellen sich damit zum ge-
genwartigen Zeitpunkt nicht.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie

33. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was ist der aktuelle Stand der

Andreas Besetzung der Hartefallkommission fur die Corona-Soforthilfe-
Birzele Forderungen, die in Einzelfadllen dartiber entscheiden soll, ob
(BUNDNIS eine besondere Harte vorliegt und die Rickforderungen der
90/DIE GRU-  Corona-Soforthilfen erlassen werden kénnen, in wie vielen Fal-
NEN) len wurde die Kommission bereits eingesetzt und in wie vielen

Fallen wurde ein Hartefall positiv beschieden?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Der Einsatz einer Hartefallkommission erfolgt als Ergdnzung des Verfahrens nach
den von der Staatsregierung am 18.04.2023 beschlossenen Eckpunkten zur ver-
einheitlichten Prifung des Erlasses der Riickzahlung der Corona-Soforthilfen, in
denen festgelegt ist, wann eine besondere Harte vorliegt, die einen Erlass rechtfer-
tigt. Die Hartefallkommission kann angerufen werden, wenn die Eckpunkte aufgrund
darin nicht beriicksichtigter bzw. darliberhinausgehender Umstande nicht zu einem
sachgerechten Ergebnis flhren.

Die Antragstellung auf Erlass ist fiir Einzelunternehmer und Soloselbststandige tiber
die Online-Datenmaske seit Ende Juli 2023 maoglich. Fir Personen- und Kapitalge-
sellschaften wird der Zugang zum Online-Verfahren im Laufe der kommenden Wo-
che eroffnet (KW 50).

Um belastbar beurteilen zu kénnen, wo das Schema der Eckpunkte nicht ausrei-
chend ist, um einen Einzelfall sachgerecht beurteilen zu kénnen, muss von allen
Betroffenen zunachst das regulare Erlassverfahren durchlaufen werden. Im Rah-
men der Vorprifung der gestellten Erlassantrage bzw. im Anschluss an das Pri-
fungsverfahren nach den Eckpunkten kann, wenn eine von den Eckunkten nicht
berlcksichtigte Fallkonstellation vorliegt, der Antragsteller jedoch substanzielle
Grinde fur eine besondere Harte vortragt, die Hartefallkommission um eine Beur-
teilung der Sachlage und Prufung, ob abweichend von den formelmafigen Voraus-
setzungen der Eckpunkte ein besonderer Hartefall vorliegt, gebeten werden. Die
Hartefallkommission wird dann eine Empfehlung fir die zustandige Bewilligungs-
stelle aussprechen.

Es wurden bereits rund 3 500 Antrage auf Erlass von Einzelunternehmern und So-
loselbststandigen gestellt, die sich derzeit alle noch im Stadium der Vorprifung be-
finden. In vielen Fallen missen noch Informationen und Unterlagen nachgereicht
werden. Eine grobe Sichtung der Antrage hat ergeben, dass aller Voraussicht nach
vielen Antragstellern mit den von der Staatsregierung beschossenen Eckpunkten
weitergeholfen werden kann.

Erst wenn eine reprasentative Menge an pruffahigen Antréagen vorliegt und bearbei-
tet wurde, kann belastbar beurteilt werden, welche Fallkonstellationen aus der sche-
matischen Prifung herausfallen, aber dennoch eine besondere Harte aufweisen.

Die Hartefallkommission wird, sobald das Verfahren so weit ist und diese Falle vor-
gelegt werden kdénnen, entsprechend der Hartefallkommission fur die Bayerische
Energie-Hartefallhilfe fur Unternehmen mit Vertretern der bayerischen Wirtschaft
(Kammern und Verbande) besetzt werden.
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34. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ist nach Ansicht der Staatsregie-
Mia rung nach der geltenden Satzung der Bayerischen Staatsfors-
Goller ten (BaySF) gewabhrleistet, dass in den Aufsichtsrat der BaySF,
(BUNDNIS der eine wichtige Rolle in der Festlegung der Leitlinien fir die
90/DIE GRU- Bewirtschaftung hat, keine Aufsichtsrate bestellt werden, die
NEN) zeitgleich eine herausgehobene Stellung in Vereinen oder Ver-

banden haben, und was unternimmt die Staatsregierung, um
mogliche Interessenskonflikte von Aufsichtsraten im Grundsatz
auszuschliefien?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat regelt das Staatsforstengesetz (StFoG) in Art. 10.
Nach der Umressortierung und Wechsel der Zustandigkeiten fiir das Unternehmen
Bayerische Staatsforsten AGR gehdren neben dem Staatsminister fir Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie als Vorsitzenden dem Aufsichtsrat an:

— ein Vertreter des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie,

— je ein Vertreter der Staatsministerien
— fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten,
— der Finanzen und Heimat,
— fur Umwelt und Verbraucherschutz,
— zwei Beschéftigte der Bayerischen Staatsforsten,
— zwei Vertreter aus der Wirtschaft.

Eine Mitgliedschaft von Verbandsvertretern sieht das StFoG fir den Beirat vor. Die-
ser hat folgende Aufgabe: ,Der Beirat bei der Bayerischen Staatsforsten vermittelt
gesellschaftliche Anliegen, die die Bewirtschaftung des Staatswaldes und der Jag-
den betreffen. Er berat den Aufsichtsrat und kann Vorschlage einbringen, iber de-
ren Behandlung er zu informieren ist".

Ein Regelungsbedarf wird daher nicht gesehen.
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35. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie viele Festmeter Holz bislang

Ludwig jeweils monatlich und im gesamten Jahr 2023 von den Bayeri-

Hartmann schen Staatsforsten an die llim Timber Unternehmensgruppe

(BUNDNIS geliefert wurden und wie viele Festmeter Holz jeweils im glei-

90/DIE GRU-  chen Zeitraum monatlich und jahrlich von den Bayerischen

NEN) Staatsforsten an alle ihre Kundinnen und Kunden geliefert wur-
den?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) lieferten im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
rd. 250 000 Festmeter Holz an Ilim Timber Bavaria pro Jahr.

Im Jahr 2023 wurden bisher rd. 4,12 Mio. Festmeter Holz an alle Holzkunden der
BaySF ausgeliefert. Davon wurde im Kalenderjahr 2023 weniger als 5 Prozent an
llim Timber geliefert (Stand 04.12.2023).

Detailliertere Auskiinfte zu monatlichen Liefermengen kénnen aufgrund der im Ge-
schaftsverkehr Ublichen, vertraglich vereinbarten Verschwiegenheitspflicht nicht
mitgeteilt werden.
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36. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Rickmeldungen der

Sanne Corona-Hilfeempfangerinnen und -empfanger stehen derzeit
Kurz noch aus, wie viele sind bereits eingegangen und in welcher
(BUNDNIS Hohe wurden bisher Riickzahlungen geleistet (bitte nach Bezirk
90/DIE GRU-  und Corona-Hilfen-Kategorie wie Stipendium, Bayerische So-
NEN) forthilfe, Bundessoforthilfe, Soloselbstandigenhilfe etc. tabella-

risch aufgeschlisselt angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die aufgezahlten Corona-Hilfsprogramme fallen fir die Corona-Soforthilfe aus Bun-
des- und Landesmitteln in die Zustandigkeit des Staatsministeriums fur Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie (StMWi), fir Stipendien- und Soloselbststandigen-
programm in die Zustandigkeit des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst
(StMWK).

Corona-Soforthilfen:

Ende November 2022 wurden rund 230 000 Empfangerinnen und Empfanger der
Corona-Soforthilfen an ihre Verpflichtung zur selbsttatigen Uberpriifung ihres Liqui-
ditatsengpasses und ggf. Riickzahlung im Fall einer Uberkompensation erinnert und
um Rickmeldung Uber die Online-Plattform gebeten. Die Frist endet (nach Verlan-
gerung Anfang Juni 2023) am 31.12.2023. Bisher sind 103 049 Riickmeldungen
eingegangen (Rickmeldequote ca. 45 Prozent). Von 120 778 Empfangern steht die
Ruckmeldung noch aus.

Im laufenden Verfahren (November 2022 bis Ende September 2023, aktuellere Zah-
len liegen noch nicht vor) wurden insgesamt 236 304.860,74 Euro zurlckgezahlt.
Eine Auswertung nach Bundes- und Landesmitteln wurde noch nicht vorgenom-
men. Das Verhaltnis betragt 13 Prozent Landesmittel und 87 Prozent Bundesmittel.
Vor Beginn des Rickmeldeverfahrens haben rund 30 000 Empfangerinnen und
Empfanger bereits 228.965.021,48 Euro zurlickbezahlt und wurden daher im No-
vember 2022 nicht mehr angeschrieben.

Aufteilung nach Bewilligungsstellen:

Ruckmeldungen Ruckzahlungen
erfolgt jausstehend| Nov 22 — Sept 23 vor Nov 22
LH Miinchen|16.398| 17.438 |28.799.978,17 Euro|22.634.048,43 Euro
Oberbayern |28.450| 28.450 |72.864.962,46 Euro |68.086.448,04 Euro
Niederbayern| 9.657 | 11.898 |26.188.613,99 Euro |21.354.214,39 Euro
Oberpfalz | 7.260 9.387 18.509.412,65 Euro | 20.777.456,10 Euro
Schwaben [13.536| 17.477 |32.775.468,22 Euro |40.292.917,36 Euro
Oberfranken| 7.264 9.034 14.930.752,48 Euro | 12.824.875,21 Euro
Mittelfranken| 11.942| 15.483 |22.703.457,57 Euro [22.970.219,12 Euro
Unterfranken| 8.587 | 11.611 |32.775.468,22 Euro | 20.024.842,83 Euro
insgesamt [{103.094] 120.778 [236.304.860,74 Euro228.965.021,48 Euro




Drucksache 19/118 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 41

Soloselbststandigenprogramm und Stipendienprogramm:

Die u. g. Zahlen fiur das Soloselbststédndigenprogramm und das Stipendienpro-
gramm geben den aktuellen Stand wieder. Die Programme sind jedoch noch nicht
abgeschlossen.

Soloselbststandigenprogramm:
Die Zahl der bisher gemeldeten Mitteilungen der Antragsteller Gber den tatsachli-

chen Umsatzriickgang betragt 10 473. Es gibt hierflr keinen einheitlichen Mittei-
lungstermin fiir die Antragsteller.

Regierungsbezirk |Anzahl Mitteilungen
Unterfranken 663
Mittelfranken 1073
Oberbayern 6 088

Schwaben 872
Niederbayern 661

Oberpfalz 644
Oberfranken 472

insgesamt 10473

Die Zahl der noch ausstehenden Mitteilungen Uber den tatsachlichen Umsatzrtick-
gang betragt 1 871.

Anzahl noch ausste-
Regierungsbezirk hende Mitteilungen
Unterfranken 174
Mittelfranken 149
Oberbayern 1 061
Schwaben 235
Niederbayern 51
Oberpfalz 58
Oberfranken 143
insgesamt 1871
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Insgesamt wurden beim Soloselbststandigenprogramm nach aktuellem Stand Mittel
i. H. v. 43.795.191,17 Euro ausgezahlt und bewilligt. Die Summe der bisher geleis-
teten Rickzahlungen liegt aktuell bei 1.178.635,43 Euro:

Gesamtsumme einge-
Regierungsbezirk gangene Rickforderun-
gen
Unterfranken 82.697,64 Euro
Mittelfranken 248.043,98 Euro
Oberbayern 225.978,75 Euro
Schwaben 307.662,92 Euro
Niederbayern 150.904,76 Euro
Oberpfalz 98.669,84 Euro
Oberfranken 64.677,54 Euro
insgesamt 1.178.635,43 Euro

Stipendienprogramm:

Beim Stipendienprogramm erhielt jeder Antragsteller bei Vorliegen der Vorausset-
zungen einen festen Betrag von 5.000 Euro. Eine Ruckforderung war nur dann zu
leisten, wenn die Voraussetzungen fur die Férderung zwischenzeitlich entfallen
sind. Insgesamt wurden beim Stipendienprogramm nach aktuellem Stand Mittel i.
H. v. 11.435.000 Euro ausgezahlt und bewilligt. Die Summe der bisher geleisteten
Ruckzahlungen liegt aktuell bei 46.322 Euro.

Regierungsbezirk Zurickgezahlt
Mittelfranken 24.585 Euro
Niederbayern 0 Euro
Oberbayern 5.015 Euro
Oberfranken 0 Euro

Oberpfalz 10.318 Euro

Schwaben 6.404 Euro
Unterfranken 0 Euro

insgesamt 46.322 Euro
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37. Abgeordneter
Oskar
Lipp
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, welche Posten/Bereiche im bay-
erischen Staatshaushalt sind aufgrund der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 zur Verfassungs-
widrigkeit des Gesetzes Uber den Zweiten Nachtragshaushalt
2021 von einer fehlenden Kofinanzierung (laut Staatsminister
Hubert Aiwanger in Hohe von rund 1,3 Mrd. Euro) betroffen
(bitte detailliert auflisten), in welchen Bereichen (z. B. Strom-
preise, Wohnungsbau etc.) sind Blirger und Unternehmen in
Bayern von den fehlenden Mitteln aus dem Klima- und Trans-
formationsfonds und aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds
betroffen (bitte detailliert auflisten) und unterstiitzt Staatsminis-
ter Hubert Aiwanger die Reform der sogenannten Schulden-
bremse?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und

Energie

Die Bundesmittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), die zur Kofinan-
zierung von bayerischen Projekten, die bislang noch keinen rechtssicheren Forder-
bescheid erhalten haben, vorgesehen sind, belaufen sich auf knapp 1,3 Mrd. Euro
verteilt auf die Jahre 2024 bis 2027 (bzw. bei Important Projects of Common Euro-
pean Interest (IPCEI) Mikroelektronik 2025 bis 2030). Im bayerischen Landeshaus-
halt sind zur Férderung dieser geplanten Projekte ohne Bescheid Uber diesen Zeit-
raum verteilt rund 623 Mio. Euro vorgesehen. Im Detail:

. ' Damit zusammenhan-
Bundesmittel zur Kofinan- .
. . . gende Landesmittel zur
Bereich zierung bayerischer Vor- . .
. Kofinanzierung ohne Be-
haben ohne Bescheid :
scheid
IPCEI H2 714.700.701 Euro 305.200.000 Euro
IPCEI Mikroelektronik 294.320.000 Euro 88.290.000 Euro
TCTF Batteriezellfertigung 105.000.000 Euro 45.000.000 Euro
TCTF Photovoltaik 185.000.000 Euro 185.000.000 Euro
gesamt 1.299.020.701 Euro 623.490.000 Euro
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Weitere Bereiche

Mdgliche Auswirkungen auf Bayern

Stabilisierung der  werden. Fiir 2024 belaufen sich die Bundesmittel (aus KTF, WSF und Kernhaushalt)
Stromkosten zur Stabilisierung der Kosten auf 31,6 Mrd. Euro. Aus KTF und WSF werden 28 Mrd.

Finanzielle Auswirkungen kénnen nicht auf Bundeslandebene heruntergebrochen

Euro finanziert.

Klimaschutzvertrage

Zur Teilnahme an den geplanten Ausschreibungen mussten sich Unternehmen an

teiligt haben. Zudem sind keine Antragskennzahlen bekannt.

einem vorbereitenden Verfahren beteiligen. Der Staatsregierung sind — bis auf eine
Firma — die Unternehmen nicht bekannt, die sich am vorbereitenden Verfahren be-

Bundesférderung fir In-
dustrie und Klima-
schutz (BIK)

Es sind keine konkreten Projektplane oder teilnehmende Unternehmen aus Bayern
bekannt.

E-Ladeinfrastruktur

Im Rahmen des KTF hat die Bundesregierung fir 2024 urspriinglich 4,7 Mrd. Euro
fur die Weiterentwicklung der Elektromobilitat inklusive des Ausbaus der Ladeinfra-
struktur vorgesehen. Inwieweit die Vorhaben der Bundesregierung von der Haus-
haltssperre betroffen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Die bayerischen Ladein-
frastrukturprogramme werden vollstandig aus dem Landeshaushalt finanziert.

Wasserstoffnetz

Bayern hat keine IPCEI-Pipelineprojekte und die Risikoabsicherung des Bundes zur
Finanzierung des Wasserstoffkernnetzes fallt nicht unter diese Férderung.

Geothermie & Fern-
warme

Die Bundesftrderung Effiziente Warmenetze (BEW) und die Bundesférderung fur
die kommunale Warmeplanung sollten teilweise Uber den KTF finanziert werden.
Geplant ist ein Zuschuss i. H. v. 500 Mio. Euro auf Bundesebene.

Auswirkungen auf Landebene kénnen nicht beziffert werden; betroffen waren Tiefen-
geothermieprojekte in Bayern und Warmenetzprojekte im Zuge der kommunalen
\Warmeplanung.

Rohstoff-Fonds

Fir den Rohstoff-Fonds (insbesondere Forschungsvorhaben fir Recycling und
Kreislaufwirtschaft) sind 24 Mio. Euro an Bundesmitteln in 2024 (356 Mio. Euro VE)
\vorgesehen. Auswirkungen auf Landesebene kdnnen nicht beziffert werden.

Bezlglich der Diskussion um eine Reform der Schuldenbremse fordert Herr Staats-

minister
Ausgabe

Hubert Aiwanger, vorrangig Einsparmoglichkeiten bei bisher geplanten
n zu nutzen. Eine Reform der Schuldenbremse ermdglicht keine schnelle

Lésung flur die Finanzierungsliicke im Bundeshaushalt 2024. Wichtig ist eine Aus-
gestaltung der Schuldenbremse, die notige Investitionen in die Zukunft zulasst. Vor
jeder Anderung muss die Bundesregierung evaluieren, inwieweit dies bereits mit

der gege

nwartigen Form mdglich ist.

Eine Luckenfullung durch Landeshaushalte lehnt Herr Staatsminister Hubert Aiwan-

ger ab.
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38. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie hoch war die Spitzenlast in

Johannes Bayern am Tag des 02.12.2023 (in Gigawatt), wie viel von die-
Meier ser Spitzenlast wurde am Tag des 02.12.2023 von jedem der
(AfD) bayerischen Energietrager grundlastfahige Kohle, Gas, Ol,

Laufwasserkraft, Pumpkraftspeicher, Geothermie, Biomasse,
Muillverbrennung sowie volatile Photovoltaik und Wind (in Giga-
watt) und wie viel von dieser Spitzenlast wurde am Tag des
02.12.2023 durch Stromimporte bereitgestellt (in Gigawatt)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Bayern ist Teil der deutschen Stromgebotszone. Innerhalb dieser kann Strom frei
gehandelt werden. Eine statistische Erfassung von Stromerzeugung und -verbrauch
findet nur auf Ebene der Stromgebotszone statt.” Eine landerscharfe Erfassung er-
folgt nicht. Dem Staatsministerium fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
liegen insofern keine Informationen zur Beantwortung der vorliegenden Frage vor.

7 www.smard.de
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39. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, was genau meinte Staatsminister
Toni Hubert Aiwanger mit der Aussage ,Am Ende werden wir den
Schuberl Spessart zu Tode geschitzt haben, er wird aussehen wie der
(BUNDNIS Bayerische Wald“ (in der BR-Sendung ,jetzt red i vom
90/DIE GRU-  29.11.2023), wie steht der fiir Staatsforsten zusténdige Staats-
NEN) minister zu der Regelung in Art. 12a Abs. 2 des Bayerischen

Waldgesetzes, wonach im Staatswald ein grines Netzwerk ein-
gerichtet wird, das 10 Prozent des Staatswaldes umfasst und
aus naturnahen Waldern mit besonderer Bedeutung fiir die Bio-
diversitat besteht (Naturwaldflachen), in denen keine Bewirt-
schaftung und keine Holzentnahme stattfindet, und welche An-
derungen plant die Staatsregierung hinsichtlich der Natur-
schutzvorhaben und Nachhaltigkeitsprogramme bei den Baye-
rischen Staatsforsten?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Das Ziel, 10 Prozent des bayerischen Staatswaldes bis zum Jahr 2023 als griines
Netzwerk der Naturwalder (gem. Art. 12a Abs. 2 Bayerisches Waldgesetz) dauer-
haft zu sichern, ist bereits erreicht. Uber 83 000 Hektar Staatswalder werden sich
nun dauerhaft ohne lenkenden Einfluss des Menschen entwickeln.

Darlber hinaus hat der Landtag am 07.03.2023 beschlossen, die Waldbewirtschaf-
tung in Bayern nicht weiter zu beschranken. Konkret sind nach dem Landtagsbe-
schluss (Drs. 18/25813) in den bayerischen Staatswaldern — Uber die waldgesetzli-
che Vorgabe hinaus — keine weiteren Nutzungsbeschrankungen mehr vorzuneh-
men. Denn nur eine aktive Bewirtschaftung und Pflege gewahrleistet den Aufbau
klimafester, zukunftsfahiger Walder und die sichere Versorgung mit heimischem
Holz.

Im Bayerischen Wald gibt es durch den Borkenkaferbefall grolflachig abgestorbene
Fichtenwalder, vielfach auch auf3erhalb des Nationalparks. Dieses Waldbild ist nicht
wiinschenswert und nur durch massive Borkenkafer-Bekampfung zu reduzieren o-
der zu verhindern. Im Spessart nehmen die Probleme mit dem Prachtkafer bei Ei-
chen zu, der in stillgelegten Waldgebieten nur noch schwer bekadmpft werden kann
und sich immer weiter ausbreitet, wenn immer mehr Flachen stillgelegt werden sol-
len, wie von Naturschutzseite gefordert. Das Ergebnis waren grof3flachig abgestor-
bene Eichenwalder, vergleichbar mit abgestorbenen Fichtenwaldern im Bayeri-
schen Wald. Gerade die charakteristischen Eichenwalder des Spessarts sind Zeuge
der vorausschauenden Pflege unserer Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.
Staatsminister Hubert Aiwanger betont, dass nur durch deren Engagement diese
einzigartigen Okosysteme entstehen und erhalten bleiben. Bleibt diese Pflege in
Zukunft aus, droht die wuchsstarkere Buche die auch naturschutzfachlich einzigar-
tigen Eichenbestande auf lange Sicht aus dem Spessart in weiten Teilen zu ver-
drangen.

Die Bayerischen Staatsforsten werden weiterhin eine integrative und multifunktio-
nale Waldbewirtschaftung vorbildlich umsetzen und dariiber hinaus mit finanzieller
Unterstltzung des Freistaats auch besondere Gemeinwohlleistungen z. B. fur den
Waldnaturschutz erbringen.
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40. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Corona-Hilfeempfange-
Katharina rinnen und -empfanger wurden mit Zinsforderungen konfron-
Schulze tiert, weil sie Widerspruch gegen die Rickforderungen einge-
(BUNDNIS legt haben, wie wurde mit den Widersprichen in den einzelnen
90/DIE GRU- Bezirken umgegangen, in denen keine Zinsen gefordert wur-
NEN) den, und wie stellt sich das Verhaltnis der Gesamtsumme des

insgesamt zuruckgeforderten Betrags (also die Summe aller
Ruckforderungen) und des bereits zurlickgezahlten Betrags
(also die Summe aller bisherigen Rickzahlungen) an Corona-
Soforthilfen dar?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Gemal Art. 12 des Gesetzes zur Ausfilhrung der Verwaltungsgerichtsordnung
(AGVWGO) ist die Einlegung von Widerspruch gegen Entscheidungen der Behor-
den des Freistaates Bayern nur in den Rechtsbereichen Kommunalabgabenrecht,
Landwirtschaftsrecht, Schulrecht, in bestimmten sozialrechtlichen Angelegenhei-
ten, in Angelegenheiten der Beamten und bei personenbezogenen Prifungsent-
scheidungen mdglich. Im Bereich der Corona-Soforthilfe besteht keine Wider-
spruchsmadglichkeit.

Im Rahmen des derzeitigen Riickmeldeverfahrens erfolgt eine Riickmeldung im On-
line-Tool und die Rickzahlung der Corona-Soforthilfe ohne Widerrufs- und Riick-
forderungsbescheid selbsttatig durch den Verpflichteten. Zinsen werden dabei
keine erhoben.

Widerrufs- und Rickforderungsbescheide werden von den Bewilligungsstellen nur
in Betrugs- und Missbrauchsféllen sowie (in der Regel nach Durchfihrung eines
Anhoérungsverfahrens) in den Féllen erlassen, in denen der Empfanger der Bewilli-
gungsstelle auRerhalb des Online-Tools mitteilt, dass sich zwar eine Uberkompen-
sation errechnet, ein Rlickzahlungsanspruch aber aus verschiedenen Griinden
nicht anerkannt wird. Zinsforderungen wurden dabei in der Vergangenheit (abgese-
hen von Betrugs und Missbrauchsfallen) nur von einer Bewilligungsstelle in wenigen
Einzelfallen (unter 10 Falle) erhoben.

Rechtsgrundlage fiir die Erhebung von Zinsen bzw. das Absehen von der Erhebung
von Zinsen ist Art. 49a Abs. 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz
(BayVwVfG). Der zu erstattende Betrag ist danach grundsatzlich vom Eintritt der
Unwirksamkeit des Verwaltungsakts an mit drei Prozentpunkten Uber dem Basis-
zinssatz jahrlich zu verzinsen. Nach Art. 49a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG kann von der
Geltendmachung des Zinsanspruchs insbesondere dann abgesehen werden, wenn
der Begunstigte die Umstande, die zum Widerruf des Verwaltungsakts gefihrt ha-
ben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der
Behorde festgesetzten Frist leistet. Ob diese Voraussetzung vorliegt, pruft die zu-
standige Bewilligungsstelle im Rahmen ihrer Zustandigkeit im jeweiligen Einzelfall.

Damit die Bewilligungsstellen das nach dieser Vorschrift bestehende Ermessen bei
der Rickforderung der Corona-Soforthilfe in vergleichbaren Fallen zukiinftig bay-
ernweit einheitlich ausiiben, hat das Staatsministerium fur Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie Mitte Oktober 2023 eine bayernweit einheitliche Vorgehens-
weise (ermessenslenkende Weisung) an die Bewilligungsstellen herausgegeben.
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Danach erfolgt im Rahmen des derzeitigen Rickmeldeverfahrens mit Fristende
31.12.2023 keine Erhebung von Zinsen. Das gilt auch in den Fallen, in denen nach
(fristgerechter) Meldung der Uberkompensation ein Riickforderungsbescheid durch
die Bewilligungsstelle erlassen wird. Im sich anschlieRenden verpflichtenden Riick-
meldeverfahren missen in den dann ergehenden Widerrufs- und Rickforderungs-
bescheiden im Regelfall Zinsen erhoben werden. In Betrugs- und Missbrauchsfallen
sind die Umstande, die zum Widerruf des Verwaltungsakts gefiihrt haben, vom Be-
gunstigten zu vertreten, so dass hier ebenfalls stets Zinsen zu erheben sind.

Bei der Erfassung der Riickzahlungen wird nicht zwischen freiwilligen Riickzahlun-
gen und Ruckforderungen unterschieden.
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41. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, auf wie vielen der rund 11 000

Martin staatlichen Dacher sind mittlerweile Photovoltaikanlagen instal-
Stiimpfig liert, wie viele der im November 2022 von Staatsminister Hubert
(BUNDNIS Aiwanger im Rahmen des Energie- und Wasserstoffhaushaltes
90/DIE GRU-  in Héhe von 500 Mio. Euro angekiindigten 50 Elektrolyseure fiir
NEN) grunen Wasserstoff sind derzeit tatsachlich in Planung und sind

die im November 2022 angekundigten 10 Mio. Euro For-
schungsgelder fir Geothermie mittlerweile in das petrother-
male Forschungsprojekt EGS (Enhanced Geothermal Sys-
tems) im Raum bei Bamberg/Halfurt/Coburg fur den Projekt-
start investiert, bei der nun bereits die dritte Phase hintereinan-
der mit Voruntersuchungen verbracht wurden, ohne in die ei-
gentliche Umsetzung des Pilotprojekts einzusteigen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Der Ministerratsbeschluss vom 06.11.2022 zum bayerischen Energie- und Klimapa-
ket sieht vor, durch Mittel in Héhe von insgesamt bis zu 150 Mio. Euro in den Haus-
halten 2023 ff. die Errichtung von bis zu 50 Elektrolyse-Anlagen in Bayern zu fordern
und so dezentrale Wasserstoff-Produktionskapazitaten aufzubauen.

Das Staatsministerium fir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) hat
eine Forderrichtlinie erarbeitet und eine Ausschreibung fur die beliehene Projekttra-
gerschaft des Programmes durchgefiihrt. Aufgrund einer Anderung der Aligemei-
nen Gruppenfreistellungsverordnung der EU-Kommission konnte die Forderrichtli-
nie erst am 27.07.2023 in Kraft treten. Der erste Foérderaufruf mit einer Mittelaus-
stattung von 45 Mio. Euro fand vom 04.09. bis zum 16.10.2023 statt und war massiv
Uberzeichnet, sodass die Mittelausstattung im Nachhinein auf 65 Mio. Euro erhdht
wurde. Insgesamt wurden die 13 besten Elektrolyseurprojekte aus allen Teilen Bay-
erns ausgewahlt und deren Einreicher zur Vollantragstellung aufgefordert. Durch
das Programm befinden sich somit mittlerweile 13 Projekte mit einer Elektrolyseka-
pazitat von 85 Megawatt in Planung. Der nachste Forderaufruf soll Mitte des Jahres
2024 stattfinden.

Weitere Elektrolyseure sollen in Bayern mit Hilfe von Bundesférdergeldern im Rah-
men des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie (NIP) errichtet werden. Ein entsprechender Férderaufruf erfolgte im Frih-
jahr 2023. Die Gelder dafur sollten unter anderem im Rahmen des Sondervermogen
,Klima- und Transformationsfonds“ (KTF) bereitgestellt werden, sodass nun unklar
ist, ob Férderbescheide ausgestellt werden kénnen.

Mit Ministerratsbeschluss vom 06.11.2022 hat die Staatsregierung 10 Mio. Euro zur
Verfigung gestellt, um anwendungsorientierte Energieforschungsprojekte zur Tie-
fengeothermie in Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft unterstitzen
zu koénnen. Dazu kénnen sowohl innovative Geothermieforschungsprojekte im An-
wendungsbereich der hydrothermalen Tiefengeothermie (z. B. Erzeugung industri-
eller Prozesswarme mittels Tiefengeothermie und Hochleistungswarmepumpen o-
der innovative Projekte der mitteltiefen Geothermie) als auch Projekte der petrother-
malen Tiefengeothermie zahlen. Das Projekt der Geothermie-Allianz Bayern im
Raum Bamberg Hal¥furt-Coburg ist bislang ein rein wissenschaftliches Projekt, das
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vom Staatsministerium fir Wissenschaft und Kunst (StMWK) finanziert wird. Es lau-
fen derzeit Gesprache und Abstimmungen zwischen Geothermie-Allianz, dem Bun-
desministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), StMWK und StMWi, um
das Projekt neben einer Férderung durch den Bund auch mit Landesmitteln aus der
angewandten Energieforschung unterstitzen zu kénnen. Hierzu hat die Geother-
mie-Allianz einen Projektplan entwickelt, der neben notwendigen kleinkalibrigen
Gradientenbohrungen auch die Hauptbohrungen sowie entsprechende Tests fir die
energetische Nutzung vorsieht.

Hinsichtlich des Teils der Anfrage, die sich auf Photovoltaik(PV)-Anlagen auf staat-
lichen Gebauden bezieht, antwortet das Staatsministerium fir Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie in Abstimmung mit dem Staatsministerium fiir Wohnen,
Bau und Verkehr wie folgt: Rund 1 300 staatliche Gebaude sind fiir PV geeignet,
auf allen diesen werden im Endausbau PV-Anlagen errichtet sein. Derzeit sind bei
knapp der Halfte dieser staatlichen Gebduden PV-Anlagen in Betrieb.

Mit einer Investitionssumme von 125 Mio. Euro werden die noch vorhandenen Po-
tenziale bis 2025 erschlossen.

Die Staatskanzlei nimmt bei der Erzeugung umweltfreundlichen Stroms eine Vor-
reiterrolle ein. Bereits 2012 wurde eine ca. 500 m?2 groRe PV-Anlage auf dem Dach
der Staatskanzlei in Betrieb genommen. Im September 2023 wurden zusatzlich
110 m2 PV-Module verlegt und die Leistung der Anlage auf insgesamt 95 kWp er-
héht. Daraus ergibt sich ein CO2-Einsparpotenzial von insgesamt ca. 62 Tonnen pro
Jahr.

Die Staatskanzlei ist bereits seit 2020 klimaneutral.
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42. Abgeordnete Da Staatsminister flr Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-

Dr. Sabine gie Hubert Aiwanger dem Seilbahnbetreiber an der Kampen-
Weigand wand bereits zehn Mio. Euro an staatlichen Zuschissen in Aus-
(BUNDNIS sicht gestellt hat, frage ich die Staatsregierung, wann und in
90/DIE GRU-  welchem Gremium wurden diese Mittel genehmigt und wie wirkt
NEN) sich diese Zusage aus, nachdem am 22.11.2023 das Verwal-

tungsgericht die Genehmigung des Landratsamts fur die Erneu-
erung der Bahn aufgehoben hat (Vgl.: M. Kopf, Siiddeutsche
Zeitung, 22.11.2023)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Der Regierung von Oberbayern liegt seit dem Jahr 2016 ein Forderantrag des Be-
treibers der Kampenwandseilbahn vor. Staatsminister Hubert Aiwanger hat vor die-
sem Hintergrund auf die Moglichkeit eines staatlichen Zuschusses zur Erneuerung
der Seilbahn bei Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen hingewiesen. Ein
Férderbescheid wurde bisher nicht erlassen, da der Antragsteller zuvor samtliche
Genehmigungen (Umwelt- und Baurecht) sowie die gesicherte Finanzierung seines
Eigenanteils Uber den Restbetrag nachweisen muss. Nachdem aktuell nicht alle
Voraussetzungen erfillt sind, kann die Regierung von Oberbayern derzeit keinen
Forderbescheid erlassen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
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43. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie sie die aktuelle Entwicklung

Andreas der Inflation in Bayern bewertet, rechnet die Staatsregierung mit
Winhart einem Anstieg der Preise fir leitungsgebundene Energietrager
(AfD) und rechnet die Staatsregierung mit einem Anstieg der Preise

fur nichtleitungsgebundene Energietrager?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Inflationsrate in Bayern ist seit ihrem HOchststand bei 9,2 Prozent im November
2022 deutlich ricklaufig und liegt aktuell im November 2023 noch bei 2,8 Prozent.
Hauptfaktor des Preisauftriebs sind derzeit die Kosten fir Lebensmittel (5,4 Pro-
zent). Auch 2024 wird die Inflation in Deutschland nach Einschatzung des Sachver-
standigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit durch-
schnittlich 2,6 Prozent noch Uber dem Zielwert der Européaischen Zentralbank
(2,0 Prozent) liegen.

Um die Auswirkungen der teils stark gestiegenen Preise auf die Bevolkerung und
die Unternehmen abzumildern, tritt die Staatsregierung auf Bundesebene fir
schnelle und umfassende Entlastungen ein, zum Beispiel bei Energiekosten, Steu-
ern und Birokratieaufwand.

Die Preisentwicklung fir leitungsgebundene und nicht leitungsgebundene Energie-
trager hangt sowohl von angebotsbezogenen Faktoren (z. B. Ausbau der erneuer-
baren Energien, Verfligbarkeit der fossilen Energietrager wie Erdgas und Erddl,
Kraftwerksstrategie des Bundes) als auch von nachfragebezogenen Faktoren (z. B.
wirtschaftliche Lage und damit Bedarf an Energie) sowie auch von weiteren Fakto-
ren wie der Witterung ab. Eine seridse Prognose zur weiteren Entwicklung kann
daher von der Staatsregierung nicht abgegeben werden. Angebotsseitig setzt sich
die Staatsregierung zur Kostensenkung fur einen ambitionierten und schnellen Aus-
bau der erneuerbaren Energien sowie fur ausreichend gesicherte Leistung durch
Backup-Kraftwerke ein, auf Nachfrageseite im Sinne der Bezahlbarkeit fur die Sen-
kung der staatlich induzierten Preisbestandteile durch den Bund.
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Geschéftsbereich des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz

44. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, ist eine Verlangerung des Son-

Martina derprogramms ,Kommunale Trinkbrunnen® nach Nr. 2.4 der
Fehlner Richtlinien fir Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorha-
(SPD) ben (RZWas 2021) Gber den 31.12.2023 hinaus geplant, bis

wann ist diesbezlglich mit einer endgiltigen Entscheidung der
Staatsregierung zu rechnen und falls ja, wie soll die Férderung
konkret ausgestaltet werden (bitte auf Férdergegenstand, -em-
pfanger, -voraussetzungen, -héhe und Geltungsdauer einge-
hen)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Das Sonderprogramm ,Kommunale Trinkbrunnen® ist befristet bis zum 31.12.2023.
Es wird derzeit geprift, inwiefern das Sonderprogramm dariber hinaus verlangert
werden kann. Sofern entschieden wird, dass das Sonderprogramm fortgesetzt wird,
werden die genauen Konditionen noch ausgearbeitet. Die Wasserwirtschaftsver-
waltung wird in geeigneter Weise lber die Entscheidung bezuglich einer etwaigen
Fortfilhrung des Sonderprogramms und die Forderkonditionen informieren, sobald
die notwendigen Informationen vorliegen.



Drucksache 19/118

Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 54

45, Abgeordneter
Patrick
Friedl
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Im Blick auf die jiingsten AuRerungen und Stellungnahmen des
Landrats und des Landkreises Wiirzburg zum Verfahren zur
Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets ,Zeller Quellen®
(Zeller Stollen) frage ich die Staatsregierung, sieht sie den
Landrat des Landkreises Wurzburg als verfahrensleitenden
Wahlbeamten — insbesondere im Hinblick auf seinen Besuch
des Knauf-Bergwerks in Huttenheim mit einer begleitenden Ab-
ordnung des Landratsamts Warzburg in ihrer Funktion als zu-
standige Kreisverwaltungsbehoérde — noch als neutralen Ver-
fahrensleiter fir die Durchfliihrung des Verfahrens zur Erweite-
rung des Wasserschutzgebietes ,Zeller Quellen® (siehe Pres-
semitteilung des Landratsamts Wuirzburg vom 08.11.2023),
darf nach Ansicht der Staatsregierung die vom Landrat sowie
von der IHK-Prasidentin auch gegeniiber der Presse geaullerte
Sorge um regionale Ressourcen (konkret: die Sorge um ,Gips
als Baustoff*), um eventuell nétige zusatzliche Aufwendungen
im Straflenbau und um mdgliche Einschrankungen bei der Neu-
ansiedlung von Gewerbebetrieben Einfluss auf die Entschei-
dung durch die Kreisverwaltungsbehdrde Uber die geplante
Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets haben, und wie be-
wertet die Staatsregierung hinsichtlich § 51 Wasserhaushalts-
gesetz (,Wohl der Allgemeinheit®) die vom Landrat beauftragte
und unterstutzte sowie vom Umweltausschuss des Landkreises
Wirzburg am 17.11.2023 angenommene Beschlussvorlage
des Landratsamtes als ,Stellungnahme des Landkreises Wiirz-
burg zum geplanten Wasserschutzgebiet Zeller Quellstollen®
unter anderem mit den Forderungen, dass der notwendige
Schutz der Trinkwasserversorgung ,mit einer uneingeschrank-
ten Entwicklung des Landkreises* einhergehen musse, verbun-
den damit, dass ,wichtige Projekte [...] nicht verhindert® werden
dirften und der Mehraufwand fir die Verwaltung durch Vor-
schriften zum Wasserschutz ,auf ein Minimum reduziert* wer-
den solle?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Regierung von Unterfranken und der
Staatsregierung liegen keine Anhaltspunkte vor, dass seitens der Kreisverwaltungs-
behdrde (Sachgebiet 52 des Landratsamts Wurzburg — KVB) gegen verfahrens-
rechtliche Vorschriften verstoRen wirde. Der von der KVB ins Verfahren einge-
brachte Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung entspricht der Musterschutz-
gebietsverordnung, angepasst an die ortlichen Verhaltnisse. Dieser Entwurf war
Gegenstand der Behdrdenbeteiligung bzw. Beteiligung der Trager 6ffentlicher Be-
lange. Die hierbei eingegangenen Stellungnahmen muissen nun von der KVB ge-
pruft werden, eine Auswertung wird Anfang 2024 erwartet. Hierbei wird die KVB

fachlich vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) unterstutzt.
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46. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, inwieweit wird die Bedarfspla-
Eva nung fir die im Rahmen des Hochwasserschutz Aktionspro-
Lettenbauer gramm Schwabische Donau geplanten Riickhalteraume an
(BUNDNIS sich verandernde klimatische Bedingungen angepasst und in-
90/DIE GRU-  wieweit ist zu erwarten, dass im weiteren Verlauf der Planun-
NEN) gen und Umsetzungen des Aktionsprogramms ausgehend von

den urspringlichen Planungen eine Vergroferung oder Ver-
kleinerung der Rickhalterdume und Deiche vorgenommen wird
(bitte etwaige Veranderungen nach Rickhalte-Projekten auf-
schlusseln)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Das Hochwasserschutz Aktionsprogramm Schwabische Donau stellt ein Gesamt-
konzept zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zwischen der lller- und der
Lechmindung dar.

Der Einsatz der drei gesteuerten Rickhalteraume Leipheim, Helmeringen und Neu-
geschiittwérth ist fiir den Uberlastfall bei sehr groRen Hochwasserereignissen ge-
plant. Als Grundlage fur den Einsatz wurde hier ein statistisch gesehen einmal in
hundert Jahren auftretendes Hochwasserereignis (HQ100) unter Berlicksichtigung
eines Klimafaktors von 15 Prozent zugrunde gelegt.

Die Ruckhalterdume in Tapfheim und Donauwoérth unterstitzen den Hochwasser-
schutz bereits bei mittleren Hochwasserereignissen und dienen so dem gesetzli-
chen Auftrag zur Rickgewinnung von Uberschwemmungsflachen. Die bebauten
Bereiche werden auch hier vor einem HQ100 mit Klimafaktor geschutzt.

Die Ruckhalterdume Bischofsworth/Christianswoérth und Zankwert dienen lediglich
dem natlrlichen Ruckhalt. Sie kdnnen mehrmals jahrlich 6kologisch geflutet werden
und férdern so die Vernetzung von Fluss und Aue.

Fur den Schutz bebauter Bereiche werden die sich verandernden klimatischen Be-
dingungen also mit dem Aufschlag eines Klimafaktors von 15 Prozent bericksich-
tigt. Eine VergréRRerung oder Verkleinerung der geplanten Riickhalteraume und Dei-
che im weiteren Verlauf der Planung ist hinsichtlich des Klimawandels daher nicht
zu erwarten.
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47. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was ihre Position zum sog. ,Scha-

Johann den-und-Verluste“-Fonds, der auf der Weltklimakonferenz in
Miiller Dubai angekiindigt wurde, ist, was ist die Position der Staatsre-
(AfD) gierung zu Deutschlands Spende in H6he von 92 Mio. Euro an

diesen Fonds und hélt die Staatsregierung es fur angebracht,
die Schuldenbremse auszusetzen, um unter anderem solche
Spenden zu finanzieren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Am ersten Tag der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai wurde die Arbeitsfahigkeit
eines Katastrophen-Fonds (,Loss and Damage® — ,Schaden und Verluste®) verkin-
det. Aus dem Fonds sollen in den armsten Landern Schaden, die den Folgen des
Klimawandels zugeschrieben werden, mit internationalen Mitteln abgemildert und
diese Lander damit unterstutzt werden.

Zur Notwendigkeit der Schuldenbremse hat die Staatsregierung seit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts wiederholt Stellung genommen und dabei eine Ande-
rung und insbesondere Aufweichung abgelehnt.
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48. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob das Ziel ,gentechnikfreies
Laura Bayern* fur die Staatsregierung nach wie vor Giiltigkeit hat, wie
Weber sichert die Staatsregierung angesichts der neuen genomischen
(BUNDNIS Techniken die Gentechnikfreiheit von Lebensmitteln aus Ver-
90/DIE GRU-  braucherschutzsicht und wie gedenkt die Staatsregierung,
NEN) auch angesichts der neuen genomischen Techniken, die

Koexistenz von konventioneller und &kologischer Landwirt-
schaft sicherzustellen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die Staatsregierung steht weiterhin zu einem gentechnikanbaufreien Bayern. ,Wir
wollen die Poteniale der neuen Ziichtungstechniken fir die Bewaltigung der vielfal-
tigen Herausforderungen erschlief3en, ohne dabei nach streng wissenschaftlichen
Kriterien das Vorsorgeprinzip und die Gentechnikfreiheit Bayerns aufzugeben®,
stellt der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien fiir die Legislaturperiode 2023 —
2028 fest. Der Anbau klassischer gentechnisch veranderter Pflanzen ist mit den
empfindlichen Naturrdumen und der kleinteiligen Agrarstruktur in Bayern nicht ver-
einbar. Deshalb hat Bayern ein Verbot fir den Anbau gentechnisch veranderter
Pflanzen in Bayern gesetzlich festgeschrieben.

Der Vorschlag der EU-Kommission vom 05.07.2023 fur eine Verordnung lber mit
bestimmten neuen genomischen Techniken (NGT) gewonnene Pflanzen und die
aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel wird derzeit von den EU-Gesetz-
gebungsorganen beraten. Er muss zuerst politisch beschlossen werden, bevor er
rechtlich in Kraft treten kann. Erst dann wird auf Landesebene zu entscheiden sein,
wie mit einer neuen EU-Rechtslage umzugehen sein wird.

Der Landtag hat mit Beschluss vom 27.10.2022 den von KOM angestof3enen Dis-
kussionsprozess im Bereich der NGT begruf3t (Drs. 18/24671). Sinnvolle Anwen-
dungen der NGT sollen mdglich bleiben.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft,
Forsten und Tourismus

49. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche konkreten MalRnahmen

Harald plant die Staatsregierung, um den Betrieb von Schlachthéfen in
MeuBgeier Oberfranken aufrechtzuerhalten und zu unterstiitzen, sind am
(AfD) Standort Kronach konkrete Malinahmen geplant und wie will die

Staatsregierung mogliche BetriebsschlieRungen wie bereits in
Coburg und Kronach erfolgt und eventuell in Bamberg bevor-
stehend verhindern?

Antwort des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus

Bayern verfugt mit knapp 1 600 nach EU-Recht zugelassenen Schlachtstatten Gber
eine noch gut ausgepragte regionale Schlachtstruktur (rund ein Drittel aller bundes-
weiten Schlachtbetriebe). Ca. 95 Prozent der Schlachtstatten in Bayern sind klei-
nere Betriebe, das meiste davon Metzgerschlachtstatten und Garanten fir die Ver-
sorgung der bayerischen Verbraucherinnen mit hochwertigen Fleisch- und Wurst-
waren in der Flache. Diese Struktur ist Ergebnis des sog. Bayerischen Wegs der
Agrarpolitik. Diesen Weg wird Bayern auch in Zukunft weitergehen — wie auch im
Koalitionsvertrag sowie im Zukunftsvertrag bekraftigt wurde.

Der Staatsregierung ist es in diesem Kontext ein wichtiges Anliegen, die vorhande-
nen dezentralen Versorgungsstrukturen mit inren regionalen Wertschopfungsketten
und kurzen Transportwegen zukunftsfahig zu unterstitzen. Aktuell wurde hierzu
eine Reduzierung der Fleischhygienegebuhren fir kleinere Schlachthéfe umge-
setzt. Mit der Ubernahme der entstehenden Mindereinnahmen bei den Kommunen
setzen das Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz und das Staats-
ministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) ge-
meinsam ein kraftvolles Zeichen. Insgesamt stehen dafiir 5 Mio. Euro pro Jahr zur
Verfugung.

Im Rahmen der StMELF-Férderprogramme ,Marktstrukturférderung® (MSF) und
»Mallnahmen zur Starkung der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen® (VuVregio) werden Schlachtbetriebe bei Investitionen unter-
stutzt. Im Bereich der MSF wurde der Sektor ,Vieh und Fleisch® in der letzten GAP-
Férderperiode inkl. Ubergangszeitraum (2014 — 2022) mit insgesamt 13,3 Mio. Euro
unterstitzt. Bei ,VuVregio“ wurden im September 2022 die Konditionen fir den
Fleischbereich verbessert und rund 1,35 Mio. Euro Uberwiegend fiir Kleinst- und
kleine Schlachtbetriebe bewilligt — was fast 60 Prozent der gesamten Bewilligungs-
summe entspricht.

Grundsatzlich richtet sich die Ausgestaltung der Unterstiitzungsmafinahmen fir die
Schlachtwirtschaft in Bayern nicht nach administrativen Grenzen wie Regierungs-
bezirken, sondern nach den Bedurfnissen der Branche im Freistaat. Von den ange-
fuhrten MalRnahmen der Staatsregierung profitiert somit auch die Schlachtwirtschaft
in Oberfranken. Gesonderte MaRnahmen fir Schlachthéfe in Oberfranken sind des-
halb derzeit nicht geplant.
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50. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche finanziellen Férdermog-

Ralf lichkeiten gibt es fir private oder 6ffentliche Skiliftbetreiber in
Stadler Bayern und an welche Voraussetzungen sind diese Fordermit-
(AfD) tel geknupft?

Antwort des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus

Fur die Betreiber von Liftanlagen gibt es in Bayern ein seilbahnspezifisches Férder-
programm nach Malfigabe der Richtlinien zur Férderung von Seilbahnen und Ne-
benanlagen in kleinen Skigebieten.

Zweck der Forderung ist es, einen Anreiz fur Investitionen in technische Standards,
Komfort und Qualitdt von Seilbahnen zu bieten und so die nachhaltige Sicherung
des Bestands der bayerischen Seilbahnanlagen, die sowohl als Infrastrukturanla-
gen einen erheblichen Wirtschaftsfaktor fiir die Region darstellen als auch besu-
cherstromlenkend wirken, zu gewahrleisten. Gefordert werden die technische Er-
neuerung und die Modernisierung von Seilbahnen einschliellich betriebsnotwendi-
ger Nebenanlagen.

Als Zuwendungsempfanger kommen gewerbliche und kommunale Unternehmen in-
frage. Wesentliche Foérdervoraussetzungen ist die Lage im Foérdergebiet. D. h. es
sind nur Férdervorhaben in Gebieten, die die EU-Anforderungen an kleine Skige-
biete erfillen, forderfahig. Hierfir sind die Voraussetzungen, dass das Skigebiet
maximal Uber drei Pisten verfliigt und die Gesamtlange der Pisten weniger als drei
Kilometer betragt oder die Gemeinde, in der das Seilbahnunternehmen liegt, Uber
eine maximale Hotelzimmerkapazitat von 2 000 verfiigt und die Anzahl der verkauf-
ten Wochenskipasse weniger als 15 Prozent der Gesamtzahl der verkauften Ski-
passe (Mittelwert der letzten drei Jahre) betragt.

Weitere Zuwendungsvoraussetzungen sind die Finanzierung in angemessenem
Umfang mit Eigenmitteln oder sonstigen Fremdmitteln, die nicht durch &6ffentliche
Finanzierungshilfen zinsverbilligt sind, da die Mittel des Férderprogramms nur zu-
satzliche Hilfen darstellen. Die geférderten Anlagen missen ganzjahrig genutzt wer-
den, d. h. die MalRnahme muss auch auf Sommertourismus ausgerichtet sein. Die
Anbindung der Seilbahn an den o6ffentlichen Personennahverkehr muss gepruft
werden. Der Mindestinvestitionsbetrag liegt bei 500.000 Euro oder das Vorhaben
muss geeignet sein, um das Gesamteinkommen in dem jeweiligen Wirtschaftsraum
unmittelbar und dauerhaft nicht unwesentlich zu erhéhen (sog. Primareffekt). Fir
die Férderung kommen nur Investitionen in Betracht, die eine besondere Anstren-
gung des Betriebs erfordern. Investitionsvorhaben sind nur férderfahig, wenn der
Investitionsbetrag bezogen auf ein Jahr die Summe der in den letzten drei Jahren
durchschnittlich verdienten Abschreibungen ohne Beriicksichtigung von Sonderab-
schreibungen und des durchschnittichen Gewinns der letzten drei Jahre Uber-
schreitet. Forderfahig sind des Weiteren nur Investitionsvorhaben, denen keine 6f-
fentlich-rechtlichen Hindernisse entgegenstehen und die mit den Belangen des Um-
weltschutzes sowie der Raumordnung, insbesondere dem Alpenplan und dem Re-
gionalplan, in Einklang stehen. Eine Férderung erfolgt, bei Erfullung aller Voraus-
setzungen, ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Sozia-
les

51. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, warum kdénnen im Schuljahr
Maximilian 2023/2024 trotz Fortfihrung des bayerischen Programms ,ge-
Deisenhofer = meinsam.Briicken.bauen® keine FSJ-Stellen (FSJ = Freiwilliges

(BUNDNIS ) Soziales Jahr) mehr an Schulen darlber finanziert werden, wie
90/DIE GRU-  viele FSJ-Stellen wurden in den vergangen Jahren Uber das
NEN) Programm ,Aufholen nach Corona“ an bayerischen Schulen fi-

nanziert (bitte nach Jahr und Schulart aufgeschliisselt) und wel-
che sonstigen Férdermaoglichkeiten gibt es flir Schulen, um eine
FSJ-Stelle zu finanzieren (bitte nach Schularten aufgliedern)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Vorbemerkung: Das Bundesprogramm ,Aufholen nach Corona“ umfasste neben
Mitteln zum Abbau von Lernriickstanden, die in die Haushalte der Bildungsministe-
rien flossen, auch Mittel zur Férderung von Freiwilligendienstleistenden, zusatzli-
cher Sozialarbeit an Schulen, sowie Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

Mit dem Aktionsprogramm ,Aufholen nach Corona fir Kinder und Jugendliche® wur-
den, entsprechend der Bund-Lander Vereinbarung vom 02.06.2021, neben anderen
MaRnahmen zur Unterstiitzung von Kindern und Jugendlichen, zusatzliche FSJ-
Stellen an Schulen und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe geférdert. Das
Programm umfasste die FSJ-Jahrgange 2021/2022 und 2022/2023 und ist daher
bereits abgeschlossen. FSJ-Stellen kdénnen daher im aktuellen Jahrgang
2023/2024 nicht mehr Uber das Aktionsprogramm finanziert werden.

Das Projekt ,gemeinsam.Briicken.bauen®, das neben Mitteln des Freistaates mit
Mitteln aus dem Bundesprogramm ,Aufholen nach Corona“ finanziert wurde, wird
im Schuljahr 2023/2024 mit schulischen Forderangeboten letztmalig fortgesetzt und
reicht damit Gber den Durchflihrungszeitraum von ,Aufholen nach Corona“, der flir
2021 und 2022 vorgesehen war, hinaus.

Uber das Aktionsprogramm ,Aufholen nach Corona“ konnten an Schulen insgesamt
86 FSJ-Stellen finanziert werden. Davon 21 im Jahrgang 2021/2022 und 65 im Jahr-
gang 2022/2023. Daten zur Verteilung dieser Stellen auf die verschiedenen Schul-
arten liegen der Staatsregierung nicht vor.

Zur Foérderung von Freiwilligen an Schulen wurden fur Grund-, Mittel und Férder-
schulen im Haushalt 2021 (Kap. 05 12 Tit. 427 12 (Grundschule und Mittelschule)
und Kap. 05 13 Tit. 427 12 (Férderschulen)) erstmals, fur einen Einsatz beginnend
zum Schuljahr 2021/2022, Mittel fir Beschaftigungsmoglichkeiten fir Bundesfrei-
willigendienst und FSJ an Schulen (z. B. fiir sonstiges Personal fiir Binnendifferen-
zierung, Aufsichten o. a.) zur Verfligung gestellt. Diese Mittel sind jedoch lediglich
fur Einzelfalle bestimmt, wenn Kommunen oder Wohlfahrtsverbande die Beschafti-
gung nicht ibernehmen kénnen.
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52. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was sie zu unternehmen gedenkt,

Andreas damit arbeitslose, schwerbehinderte Menschen auf dem Ersten
Jurca Arbeitsmarkt leichter eine Arbeit finden kbnnen, welche Mal}-
(AfD) nahmen wird sie ergreifen, um behinderte Menschen aus den

Werkstatten in den Ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und wieso
gibt es nach Ansicht der Staatsregierung fur Beschéftigte in
Werkstatten fir behinderte Menschen keinen gesetzlich veran-
kerten Mindestlohn?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Um Menschen mit Behinderung eine Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu ermaoglichen, setzt die Staatsregierung auf einen Mix an finanziellen Leis-
tungen, Beratungs-, Informations- sowie Férderangeboten. Allein 2022 haben das
Staatsministerium fur Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) und das Inklusionsamt
beim Zentrum Bayern, Familie und Soziales rund 83 Mio. Euro aus der Ausgleichs-
abgabe zur Férderung der Ausbildung, Beschaftigung und beruflichen Rehabilita-
tion von Menschen mit Behinderung ausgereicht. Davon gingen rund 52 Mio. Euro
an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und rund 5,6 Mio. Euro an schwerbehinderte
Menschen.

Daruber hinaus steuert das StMAS zusammen mit weiteren Partnern verschiedene
Sonderprogramme zur Férderung der beruflichen Inklusion. So erhalten beispiels-
weise mit der Initiative Inklusion bayerische Unternehmen Pramien bis zu
10.000 Euro fir die Schaffung neuer Arbeitsplatze fir altere, arbeitsuchende
schwerbehinderte Menschen und fir die Schaffung neuer Ausbildungsplatze fur
schwerbehinderte junge Menschen.

Um den Ubergang von der Werkstatt fiir Menschen mit Behinderung (WfbM) auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu férdern, fihrt das StMAS zusammen mit weiteren
Partnern seit vielen Jahren mit groRem Erfolg die Maknahme ,Begleiteter Ubergang
Werkstatt — allgemeiner Arbeitsmarkt‘ (BUWA) durch.

Daneben wird auf Information und Beratung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
in Bayern gesetzt, um bestehende Vorbehalte abzubauen und die Beschaftigungs-
chancen von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Seit Anfang 2022 stehen hierbei die Einheitlichen Ansprechstellen fur Ar-
beitgeber (EAA) in ganz Bayern fur alle Fragen zur Ausbildung, Einstellung, Berufs-
begleitung und Beschéaftigungssicherung zur Verfigung.

Menschen mit Behinderung in WfbM fallen nicht unter das Mindestlohngesetz, weil
es sich bei den WfbM nicht um Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
sondern gemaf § 219 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) um Einrichtungen
zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das
Arbeitsleben handelt. Menschen mit einer Schwerbehinderung, die in einer WfbM
tatig sind, sind daher keine Arbeitnehmer, sondern ihnen kommt gemanR
§ 221 SGB IX eine arbeitnehmerahnliche Stellung zu.

Das Verglitungssystem ist bundesrechtlich geregelt. Die Verglitung von WfbM-Be-
schaftigten setzt sich aus drei Entgeltkomponenten zusammen: Einem fixen Grund-
betrag und einem individuell bemessenen Steigerungsbetrag (§ 221 Abs. 2 SGB IX)
sowie einem Arbeitsforderungsgeld (§ 59 SGB IX).
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Mit einem Mindestlohn ginge ein vollstandiger Arbeitnehmerstatus fir WfbM-Be-
schaftigte einher und damit auch ein Wegfall von besonderen Nachteilsausgleichen
(z. B. Wegfall von rentenrechtlichen Privilegierungen) und Schutzrechten, was mit
der besonderen Schutzbediirftigkeit von Menschen mit Behinderungen in WfbM

nicht vereinbar ware.
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53. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie hat sich die Zahl der Blrger-

Florian geldempfanger (bzw. vergleichbare Leistungen vor Einfliihrung
Kohler des Birgergeldes) mit Migrationshintergrund im Freistaat in den
(AfD) Jahren 2010 bis 2023 pro Jahr entwickelt (bitte tabellarisch auf-

listen), wie viel Prozent der Personen im Freistaat, die seit 2015
die deutsche Staatsburgerschaft erhalten haben, beziehen Biir-
gergeld oder andere Leistungen (beispielsweise nach Asylbe-
werberleistungsgesetz) und welche finanziellen Mittel (Angabe
bitte in Euro) wurden im Jahr 2022 daflr verwendet, Beratungs-
angebote fir Asylbewerber zu schaffen, die darauf gerichtet
sind, diese zu beraten, wie man Leistungen in Anspruch neh-
men kann?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Daten zu Leistungsberechtigten werden in der Statistik der Bundesagentur fir Ar-
beit (BA) verdffentlicht.

Birgergeldempfangerinnen und -empfanger bzw. Arbeitslosengeld lI- und Sozial-
geld-Empfangerinnen und -Empfénger mit Migrationshintergrund

Der Tabelle ,4.2 Zeitreihe Grundsicherung fur Arbeitsuchende nach Staatsangehd-
rigkeit, Geschlecht und Alter aus der Statistik ,Migrationsmonitor — Deutschland
und Lander (Monatszahlen)“® kann die Entwicklung der Leistungsberechtigten nach
Staatsangehoérigkeit ab 2018 bis 2023 enthommen werden (bei Auswahl des Feldes
.Insgesamt® in der Tabelle). Unter dem o. a. Link kann auch die entsprechende Sta-
tistik fur Bayern heruntergeladen werden.

Burgergeldempfangerinnen und -empfanger bzw. Arbeitslosengeld 1l- und Sozial-
geld-Empfangerinnen und -Empfénger gesamt (ohne Unterscheidung nach dem
Migrationshintergrund)

Der Tabelle ,3.3 Zeitreihe zum Bestand an Regelleistungsberechtigten (RLB)“ aus
der Statistik ,Eckwerte der Grundsicherung SGB Il — Deutschland, West/Ost, Lan-
der und Jobcenter (Zeitreihe Monatszahlen ab 2007))“? ist die Entwicklung der Leis-
tungsberechtigten ab 2007 bis 2023 fiir alle Bundeslander in Deutschland zu ent-
nehmen (bei Auswahl des Feldes ,alle Bundeslander® in der Tabelle).

Ausgaben SGB Il (ohne Unterscheidung nach dem Migrationshintergrund)

In der Tabelle ,1 Ausgaben flr aktive und passive Leistungen im SGB 1119 aus der
Statistik ,Ausgaben fir aktive und passive Leistungen im SGB Il — Deutschland,
West/Ost, Lander und Jobcenter (Jahreszahlen)® sind die Zahlen fir die gesamten
Ausgaben SGB Il fur das Jahr 2022 enthalten.

Beratungskosten sind Teil der dort ausgewiesenen Verwaltungskosten. Eine Diffe-
renzierung in migrationsbedingte oder sonstige Verwaltungskosten sowie eine Dif-
ferenzierung in Beratungskosten und sonstige Kosten findet nicht statt.

Eigene Datenquellen zu Leistungsberechtigten nach dem SGB Il stehen der Staats-
regierung nicht zur Verfligung.

8  https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formu-
lar.html?nn=25122&topic_f=migrationsmonitor

9 https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formu-
lar.html?nn=1524052&topic_f=traeger-zr-hr-traeger

10 https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formu-
lar.html?nn=1460460&topic_f=ausgaben-sgbii


https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=25122&topic_f=migrationsmonitor
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=25122&topic_f=migrationsmonitor
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524052&topic_f=traeger-zr-hr-traeger
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524052&topic_f=traeger-zr-hr-traeger
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1460460&topic_f=ausgaben-sgbii
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1460460&topic_f=ausgaben-sgbii
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Das zusténdige Staatsministerium des Innern, fiir Sport und Integration teilt zur The-
matik Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz folgendes mit:

Personen mit deutscher Staatsbiirgerschaft erhalten keine Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz.

Asylbewerberinnen und -bewerbern steht genauso wie dauerhaft bleibeberechtig-
ten Menschen mit Migrationsgeschichte die landesgeférderte Flichtlings- und In-
tegrationsberatung offen. Diese ist jedoch nicht auf die Beratung zu den méglichen
Sozialleistungen spezifisch ausgerichtet, sondern stellt ein allgemeines Beratungs-
angebot dar, das entsprechend dem Aufenthaltsstatus der zu beratenden Person
anzupassen ist. Allgemeine Informationen, welche Leistungen der betreffenden
Person rechtmafRig zustehen konnten, gehéren zum Beratungsspektrum. Eine
Quantifizierung, welche finanziellen Mittel dafiir verwendet wurden, Beratungsan-
gebote flr Asylbewerberinnen und -bewerber zu schaffen, die darauf gerichtet sind,
diese zu beraten, wie man Leistungen in Anspruch nehmen kann, ist deshalb nicht
maoglich.
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54. Abgeordneter Bezugnehmend auf das Durchschnittsalter von 16,9 Jahren

Florian beim auRBeren Coming-out zur sexuelle Orientierung, dem
Siekmann durchschnittlich eine 1,4- bis 2,9-jahrige innere Coming-out-
(BUNDNIS Phase vorangeht sowie auf das Durchschnittsalter von 18,3
90/DIE GRU-  Jahren beim &uReren Coming-out zur geschlechtlichen Identi-
NEN) tat, dem durchschnittlich eine 3,5- bis 6,8-jahrige innere Co-

ming-out-Phase vorangeht und bezugnehmend auf die Tatsa-
che, dass 69,9 Prozent der Personen einer nicht-heterosexuel-
len Orientierung diese vor ihrem 18. Geburtstag feststellen und
63,7 Prozent der Personen einer nicht cis-geschlechtlichen
Identitat dies vor ihrem 18. Geburtstag feststellen (vgl. Studie
,coming-out — und dann..?!", Deutsches Jugendinstitut,
Krell/Oldemeier, 2015) frage ich die Staatsregierung, bei wel-
chen der staatlich geférderten LSBTIQ*-Beratungsstellen das
Mindestalter fur Beratungsangebote auf 18 Jahre (oder hoéher)
heraufgesetzt oder von Beginn an festgesetzt wurde, auf wel-
cher Grundlage bzw. mit welcher konkreten Begriindung diese
Entscheidung getroffen wurde und durch welche Stellen und
Trager kunftig die Beratung queerer Menschen unter 18 Jahren
erfolgen sollen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Bei der staatlichen Férderung von freiwilligen Projekten und Mafinahmen sind Dop-
pelstrukturen zu verhindern. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um Foérde-
rungen erganzend zu kommunalen Zustandigkeiten oder bestehende Regelstruktu-
ren handelt.

Was die Zielgruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen angeht, stehen
diesen in Bayern als Regelstruktur flaichendeckend rund 180 multidisziplinar ausge-
stattete Erziehungsberatungsstellen zur Verfigung. Die Erziehungsberatungsstel-
len unterstiitzen Kinder, Jugendliche und junge Menschen kostenfrei und auf
Wunsch auch anonym bei der Klarung und Bewaltigung individueller und familien-
bezogener Fragestellungen. Dies gilt selbstverstandlich auch bei Fragestellungen
zur geschlechtlichen Identitat oder sexuellen Orientierung. Zur weiteren Qualifika-
tion der Fachkrafte in diesem Bereich werden kostenfreie Fortbildungen zu LSBTIQ-
Lebenswelten durch das Staatsministerium fur Familie, Arbeit und Soziales gefor-
dert.

Zusatzlich haben alle staatliche geférderten LSBTIQ-Beratungsstellen das Bera-
tungsangebot aus fachlichen Griinden auf eigenen Wunsch hin auf volljahrige Per-
sonen ausgerichtet. Lediglich eine regionale Beratungsstelle mdchte ausdricklich
die Beratung von Minderjahrigen im Themenfeld LSBTIQ anbieten. Die Beratung
Minderjahriger hat hierbei in Abstimmung mit den Erziehungsberatungsstellen als
Regelstruktur zu erfolgen. Dies gilt insbesondere bei Anliegen der Transgeschlecht-
lichkeit oder Intersexualitat.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und
Pravention

55. Abgeordneter  Vor dem Hintergrund einer steigenden Anzahl von Atemweg-

Andreas serkrankungen und Rekordzahlen bei den Krankschreibungen
Krahl frage ich die Staatsregierung, wie ist Bayern bei der Versor-
(BUNDNIS gung der Bevdlkerung mit Antipyretika, Antibiotika und anderen
90/DIE GRU-  notwendigen Medikamenten fir die Erkaltungssaison aufge-
NEN) stellt, sind Arzneimittelengpasse zu beflrchten (bitte ggf. auch

auf betroffene Bereiche eingehen) und was unternimmt die
Staatsregierung dagegen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und Préavention

Der Staatsregierung ist die sichere Arzneimittelversorgung ein wichtiges Anliegen.
In Bayern und in Deutschland ist die Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im
weltweiten Vergleich Uberdurchschnittlich. Dennoch kommt es immer wieder zu Lie-
ferengpassen bei einzelnen Arzneimitteln. Insgesamt bestehen mit Stand vom
05.12.2023 beim Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 513
Lieferengpassmeldungen.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden allerdings durch den Bund bzw. die
EU geschaffen. Der Bund und die EU sind aufgefordert, die notwendigen Regelun-
gen fir eine zukunftssichere Arzneimittelversorgung auf den Weg zu bringen und
den Pharmastandort weiter zu starken. Insbesondere das Bundesministerium fur
Gesundheit (BMG) ist dieser Aufgabe des Staatsministeriums fur Gesundheit,
Pflege und Pravention (StMGP) bislang nicht bzw. nicht rechtzeitig nachgekommen.
Bayern wird sich daher weiterhin nachdrucklich insbesondere bei Gesetzesvorha-
ben des Bundes (wie bereits z. B. im Rahmen des GKV-Finanzstabilisierungsge-
setzes oder des Arzneimittel-Lieferengpassbekampfungs- und Versorgungsverbes-
serungsgesetzes — ALBVVG) und auf EU-Ebene (EU-Pharmapaket) einbringen.
Dabei werden wir auch weiterhin mehr Zustandigkeiten und Mdglichkeiten der Lan-
der fordern, damit diese flexibel auf regionale Gegebenheiten reagieren kénnen.
Notwendig ist auch eine Beteiligung der Lander beim in der Pharmastrategie des
Bundes angekundigten gemeinsamen Gesprachsformat von BMG und Bundesmi-
nisterium fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit der Industrie und weiteren
Beteiligten — es ist unabdingbar, dass hier auch regionale Versorgungsfragen mit-
berlcksichtigt werden.

Das StMGP hat im Rahmen des Bayerischen Pharmagipfels gemeinsam mit Ver-
treterinnen und Vertretern der pharmazeutischen Industrie in Bayern die Thematik
der Bekampfung von Liefer- und Versorgungsengpassen bei Arzneimitteln intensiv
erortert. Der Bayerische Pharmagipfel hat zuletzt im April 2023 eine Reihe notwen-
diger MalRnahmen bzw. Regelungen benannt, die auch in Zukunft eine stabile Ver-
sorgung mit Arzneimitteln sicherstellen sollen.

Zudem hat das StMGP Ende 2022 die Task-Force Arzneimittelversorgung einge-
richtet, deren Ziel es ist, Handlungsfelder und mégliche MaRnahmen zu identifizie-
ren, mit denen kurz- bzw. mittelfristig Liefer- und Versorgungsengpassen entgegen-
gewirkt und der Arzneimittelstandort Deutschland gestarkt werden kann. Die
nachste Sitzung der Task-Force Arzneimittelversorgung wird am 15.12.2023 statt-
finden. Schwerpunkt wird insbesondere die Arzneimittelversorgung im Winter
2023/2024 sein.
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Bayern hat im Rahmen seiner Zustandigkeiten zudem bereits viele pragmatische
MaRnahmen auf den Weg gebracht, z. B. mittels Allgemeinverfligung (AV) den Im-
port von in Deutschland dringend bendtigten nicht zugelassenen antibiotikahaltigen
Saften fir Kinder und die Eigenherstellung von Arzneimitteln durch Apotheken er-
leichtert. Diese Allgemeinverfugungen wurde auch bereits bis Ende April 2024 ver-
langert. Daruber hinaus hat sich das StMGP erfolgreich bei den Krankenkassen
daflr eingesetzt, dass diese vorerst die Mehrkosten Gibernehmen und keine bereits
geflossenen Vergutungen zurlickfordern (sog. Retaxation), wenn Apotheker ein ver-
schriebenes, aber nicht verfugbares Arzneimittel durch ein selbst hergestelltes er-
setzen.

Auch die Ministerkonferenz ,Siidschiene® am 11.09.2023 mit Beteiligung der Ge-
sundheits- und Wirtschaftsministerien von Baden-Wiirttemberg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Bayern sowie Vertretern der Pro Generika e. V., des Verbandes For-
schender Arzneimittelhersteller und des Bundesverbandes Medizintechnologie
e. V. hatte die Sicherstellung der Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung in
Deutschland und Europa im Mittelpunkt. Mit entsprechenden gemeinsamen Erkla-
rungen und Beschlissen wurden wesentliche Forderungen und MaRnahmenvor-
schlage der beteiligten Lander vorgelegt und der Bund in die Pflicht genommen, die
Vorschlage und Forderungen aufzugreifen und umzusetzen.
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56. Abgeordneter
Markus
Rinderspa-
cher
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie lautet der Wortlaut des Orga-
nisationsgutachtens im Konkreten, das vom damaligen Staats-
ministerium fiir Gesundheit und Pflege im April 2023 innerhalb
eines Funf-Punkte-Plans zur Verbesserung des Schutzes von
Bewohnerinnen und Bewohnern vollstationarer Pflegeeinrich-
tungen beauftragt wurde und welches unter Beteiligung der Re-
gierungen und Fachstellen fur Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen erstellt werden sollte, wird im Gutachten auch Bezug auf
mdgliche Missstande in teilstationaren Pflege- und Betreuungs-
einrichtungen und deren Umgang bei schwerwiegenden Ver-
stoBen genommen und welche konkreten MaRnahmen der
Staatsregierung sind die Folge des Gutachtens?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und Préavention

Der Titel des Gutachtens lautet ,Gutachten Uber die Organisation und den Perso-
nalbedarf fur die Aufgaben nach dem Pflege- und Wohnqualitdtsgesetz (Pfle-
WoqG)“. Die Erstellung des Gutachtens erstreckte sich nicht auf den teilstationaren
Versorgungssektor, weil dieser dem Schutzauftrag des PfleWoqG nicht unterfallt.

Die Erkenntnisse des Gutachtens werden gegenwartig fachlich bewertet und einge-
ordnet. Anschlielend wird Uber die daraus abzuleitenden MaRnahmen entschie-

den.
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57. Abgeordnete  Nachdem die Staatsregierung Ende 2022 ,Springerpools fiir 30

Ruth Einrichtungen“ im Rahmen eines Modellprojekts ,Springerkon-
Waldmann zept in der Pflege” ankiindigte und der damalige Staatsminister
(SPD) fur Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek den Start im Juli

2023 verkiindete, frage ich die Staatsregierung, wann die Sprin-
gerpools tatsachlich starten werden, inwieweit im Rahmen des
Projekts zusatzliche Fachkrafte gewonnen werden kdnnen und
welche Auswirkungen das Projekt aus Sicht der Staatsregie-
rung auf die Stammbelegschaft in der Pflege haben wird?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und Pravention

Das Staatsministerium fiir Gesundheit, Pflege und Pravention (StMGP) fordert ein
Modellprojekt, welches in mindestens 30 Modelleinrichtungen der Langzeitpflege
(20 stationdr und 10 ambulant) in den Jahren 2023/2024 durchgefiihrt, wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert wird. Ein Ziel des Projekts ist es, Moglichkeiten und
Konsequenzen der Finanzierung von einrichtungseigenen Springerkonzepten im
Regelbetrieb Giber Pflegevergitungsverhandlungen aufzuzeigen.

Das Teilleistungsprinzip der Pflegeversicherung fuhrt dazu, dass die von der Pfle-
geversicherung gezahlten Pflegesachleistungen auf eine monatliche Summe gede-
ckelt und Mehrkosten von den Pflegebedurftigen zu tragen sind. Damit waren Mehr-
kosten fur zusatzliches Personal, die in die Pflegeverglitungen eingepreist werden,
allein von den Pflegebedirftigen zu tragen. Um Pflegebeddrftige und ihre Angeho-
rigen nicht mit den Kosten des Modellprojekts zu belasten, fordert das StMGP den
projektbedingten Anstieg der Pflegevergutungen und verhindert somit steigende Ei-
genanteile der Pflegebedurftigen.

Bei dem Modellprojekt handelt es sich um ein Gesamtprojekt, das von einem einzi-
gen Antragsteller beantragt wurde und in Kooperation mit weiteren Verbanden ko-
ordiniert wird. Antragsteller ist die Freie Wohlfahrtspflege Bayern, Projektpartner ist
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V., Landesgeschéftsstelle
Bayern, die bei Konzeption und Umsetzung mit weiteren privaten Leistungserbrin-
gervertretern und den Kostentragern kooperieren.

Der Antrag ging am 05.06.2023 ein, am 07.07.2023 erfolgte die Bewilligung des
vorzeitigen MalRnahmenbeginns. In der Folge hatten bayerische Pflegeeinrichtun-
gen die Mdglichkeit, sich beim Antragsteller fur die Teilnahme am Springerprojekt
zu bewerben. Im Anschluss wurden seitens des Antragstellers die Einrichtungen
ausgewahlt, die am Modellprojekt teilnehmen sollen. Die vom Antragsteller ausge-
wahlten Einrichtungen mussten alle fur die Erteilung des Bewilligungsbescheids er-
forderlichen Unterlagen vorlegen, insbesondere ein einrichtungsindividuelles for-
derfahiges Springerkonzept und eine entsprechende Ergénzungsvereinbarung zum
Pflegesatz mit den Kostentragern. Das Landesamt fur Pflege (LfP) erteilt dem An-
tragsteller einen Bewilligungsbescheid, wenn alle Anforderungen erfiillt sind. Nur
Einrichtungen, die in diesen Bewilligungsbescheid aufgenommen sind, sind Teil-
nehmer des Modellprojekts.

Nach Aussage des Antragsstellers haben aufgrund des im Juli erteilten vorzeitigen
MaRnahmenbeginns bereits einige ausgewahlten Einrichtungen mit der Erpro-
bungsphase begonnen.
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Nach Auskunft des LfP liegen die vollstandigen Antragsunterlagen aller Einrichtun-
gen seit dem 30.11.2023 vor. Der Zuwendungsbescheid ist am 05.12.2023 an den
Antragsteller Ubersandt worden.

Die Auswirkungen des Projekts inklusive der Gewinnung von zusatzlichen Fach-
kraften sind Bestandteil der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation.
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